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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Bad Kreuznach beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes, um ein bislang bauleit-
planerisch nicht erfasstes Gelände zwischen der Freizeitanlage und dem Multifunktions- und Baseball-
feld auf dem Kuhberg städtebaulich zu ordnen und die künftig zulässigen baulichen und sonstigen Nut-
zungen regeln und im Hinblick auf ihre landschaftsverträgliche Vereinbarkeit festlegen zu können. Es 
handelt sich um den zentralen Teil eines ehemals von den US-Streitkräften militärisch genutzten Ge-
ländes, das inzwischen wieder in der Planungshoheit der Stadt liegt. Das Gebiet weist eine Fläche von 
ca. 3,6 Hektar auf. Die Lage des Geltungsbereiches im Raum ist der nachstehenden Abbildung zu ent-
nehmen. 

 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches im Raum (Abbildung unmaßstäblich, die Daten/Kar-
ten/Produkte wurden unter Verwendung der amtlichen Geofachdaten des Land-
schaftsinformationssystems Rheinland-Pfalz erzeugt. Sie unterliegen der Open 
Database Lizenz.) 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese sind in einem Umweltbe-
richt gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu beschreiben und zu bewerten. 
Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfung dar, die in der Abwägung zu berück-
sichtigen sind. Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan. 
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1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Ziel der Bebauungsplanung ist die planungsrechtliche Sicherung eines Sondergebietes, in dem außer 
den unten aufgeführten, bestehenden Nutzungen künftig auch eine Freie Waldorfschule mit angeschlos-
sener Kindertagesstätte sowie sonstige Nutzungen im Bereich (Umwelt-) Bildung / Kultur / Freizeit / 
Sport zulässig sein sollen. Damit soll dieser Teil des Konversionsgeländes, am Rande des ausgedehn-
ten Kreuznacher Stadtwaldes und in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Freizeitgelände, auch als 
Schwerpunkt einer vielfältigen Naherholungsstruktur ausgebaut und gesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt daher Sondergebiete „Bildungseinrichtungen / Schule / Kita" (SO – Sonstige 
Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO), die für die unterschiedlichen Funktionen in zwei räumliche Teil-
gebiete (SO1 und SO2) unterteilt sind, sowie die zur Erschließung erforderlichen Verkehrsflächen (Stra-
ßenverkehrsflächen und Parkplatzflächen) fest. Innerhalb des Geltungsbereiches werden derzeit fol-
gende Nutzungen ausgeübt: 

 „Grünes Klassenzimmer“ (ein eingeschossiges Gebäude in Holzbauweise, in dem u. a. Grundschu-
len und Kindergärten Unterricht über Fauna und Flora o. ä. abhalten), sowie Freiflächen östlich bis 
südöstlich davon, einschließlich des „Offenen Klassenzimmers“ das in den warmen Monaten für ent-
sprechenden Unterricht o. ä. Veranstaltungen genutzt wird 

 Dieser Bereich wird als SO2 gemäß der Bestandssituation gesichert. 

 eine geschotterte Parkplatzfläche (überwiegend für Besucher des südlich angrenzenden Freizeitge-
ländes) 

 Dieser Bereich wird als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parken“ ge-
mäß der Bestandssituation gesichert. 

 ein eingezäuntes Gelände mit alten baulichen Anlagen (Baracken) einer ehemaligen Radarstation 
des US-Militärs, die u. a. an ein Kunstatelier, an das Forstamt sowie an den Betreiber eines hier im 
Westen liegenden Bogenschießgeländes verpachtet sind, sowie eine vom städtischen Bauhof über-
wiegend als Lager- und Abstellfläche genutzte Teilfläche. 

 Dieser Bereich wird als SO1 überplant, beabsichtigt ist hier die Ansiedelung einer Freien Wal-
dorfschule. 

Darüber hinaus werden Öffentliche Grünflächen, stellenweise mit Überlagerung für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB sowie Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt. Als grünordnerisches Kernelement wurde eine Randein-
grünung unter Berücksichtigung der Bestandsgehölze um das SO1 festgesetzt, um die Einbindung in 
den freien Landschaftsraum an diesem exponierten Standort zu gewährleisten. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist ein umfassendes Maßnahmenkonzept 
erforderlich, das in dem „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag Zauneidechse und Schlingnatter“ doku-
mentiert ist (siehe Anlage 2). Dieses sieht die vorgezogene Schaffung von Ersatzlebensräumen als 
CEF-Maßnahme und die Umsiedelung der Zauneidechse und Schlingnatter in diese Ersatzlebens-
räume vor. Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich im unmittelbaren Umfeld und werden als Gel-
tungsbereich B mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. In der Summe werden Flächen in der Größen-
ordnung von ca. 1,8 ha als Reptilienlebensraum aufgewertet und dauerhaft gesichert 

1.3 Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Stand-
orte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

Es werden folgende umweltprüfungsrelevante Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen: 

Sondergebiete Bildungseinrichtungen / Schule / Kindertagesstätte  

Die Gebäude sind in offener Bauweise zu errichten. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die 

Festsetzung einer Grundflächenzahl im SO1 (GRZ: 0,35) und einer absoluten Grundfläche im SO2 (GR: 
720 m²) bestimmt. Diese orientieren sich an dem städtebaulichen Konzept für die Freie Waldorfschule 
sowie am Bestand des „Grünen“ und „Offenen Klassenzimmers“. Überschreitungen dieser 
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Grundflächen sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO innerhalb des SO1 bis zu einer GRZ von 0,75 und im 

SO2 zu 50% zulässig. 

Innerhalb des SO1 sind maximal zwei Vollgeschosse und innerhalb des SO2 maximal ein Vollgeschoss 
zulässig. Hinsichtlich der maximal zulässigen Höhen wurden folgende Festsetzungen getroffen: 

 Gebäudehöhe (GH) innerhalb des SO1: 11,0 m 

 Gebäudehöhe (GH) innerhalb des SO2:   6,0 m 

- Überschreitungen der GH um 1,5 m zulässig für betrieblich bzw. technische not-
wendige Anlagen sowie für Antennen o.ä. 

- Als Ausnahme darf im SO1 die festgesetzte Gebäudehöhe im Dachraum auf einer 
maximalen Grundfläche von 250 m² um bis zu 1,50 m und die festgesetzte Wand-
höhe um bis zu 1,0 m überschritten werden. 

- Bei Flach- und Pultdachgebäuden darf die Wandhöhe bis zur festgesetzten maxi-
malen Gebäudehöhe überschritten werden, wenn sie um mindestens 2,0 m von der 
darunter liegenden Außenwand zurücktritt (Staffelgeschoss). 

 Wandhöhe (WH) innerhalb des SO1: 8,5 m 

 Wandhöhe (WH) innerhalb des SO2: – 

- Bei Flachdächern darf die WH durch max. 0,5 m und Geländer aus Glas oder einem 
durchschaubaren Anteil von mind. 85% um 1,0 m überschritten werden 

Verkehrsflächen 

Die äußere Erschließung erfolgt über die teilweise in den Geltungsbereich einbezogene „Rheingrafen-
straße“, die in nördliche Richtung verlaufend nach ca. 2,9 km in die B 48 (Salinenstraße) mündet. Über 
einen Abzweig ca. 250 m nördlich des Geltungsbereiches kann über die „Panzerstraße“ die Ortsge-
meinde Hackenheim erreicht werden. 

Eine innere Erschließung ist nicht erforderlich. Der bestehende Parkplatz wird als Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung „Parken“ planungsrechtlich gesichert. 

Öffentliche Grünflächen 

Als grünordnerisches Kernelement wurde eine Randeingrünung um das SO1 festgesetzt, um die Ein-
bindung in den freien Landschaftsraum an diesem exponierten Standort zu gewährleisten. Diese Rand-
eingrünung darf aus erschließungstechnischen Gründen an den westlichen und südlichen Rändern des 
Sondergebietes für insgesamt vier maximal 6 m breite Schneisen und an der nördlichen und der östli-
chen Seite für je zwei maximal 3 m breite Schneisen für Ein- und Ausfahrten unterbrochen werden. 

Darüber hinaus werden eine Fläche entlang der Rheingrafenstraße sowie zahlreiche Einzelbäume als 
Flächen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzt. 

Umweltfachliche Festsetzungen 

Es wurden nachstehende umweltfachliche Festsetzungen getroffen: 

 In den Sondergebieten anfallendes Oberflächenwasser von Dach-, Hof-, Terrassen-, Platz- und ähn-
lichen Flächen ist auf dem jeweiligen Grundstück und / oder in dafür verfügbaren Randbereichen 
zurückzuhalten und – soweit nicht es nicht gesammelt und für eine Brauchwassernutzung verfügbar 
gemacht wird - möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen. Ein 
Anschluss an die Kanalisation ist für das Oberflächenwasser nicht zulässig. 

 Zur Vermeidung unnötiger Versiegelungen, wird festgesetzt, dass Zufahrten, KFZ-Stellplätze, sons-
tige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige Wege ausschließlich in wasserdurchlässigen Belägen 
und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen sind. 



Bebauungsplan „Konversionsfläche Kuhberg / Rheingrafenstein“ (Nr. 9/11) Stadt Bad Kreuznach 
Umweltbericht Seite 7 

 Stadt Bad Kreuznach Stand: Fassung gemäß Satzungsbeschluss vom 04.06.2020 

 Innerhalb des Sondergebietes SO1 sind 40 standortgerechte, hochstämmige Bäume I. oder II. Ord-
nung zu pflanzen  

 Darüber hinaus sind Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 7° Dachneigung und ab 100 m² 
zusammenhängender Dachfläche mit einer Substratstärke von mind. 8 cm zu begrünen. 

 Je angefangene sechs ebenerdige PKW-Stellplätze sind mit mindestens einem groß-/oder mittelkro-
nigen Laubbaum  zu überstellen bzw. diesem in räumlicher Nähe zuzuordnen. 

 Im Plangebiet sind zur Beleuchtung mit Mastleuchten nur warmweiß bis neutralweiß getönte LED-
Lampen (Lichttemperatur mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum zwischen 2.000 bis 3.000 
Kelvin Farbtemperatur) zulässig. Vermeidbare Abstrahlungen in nicht notwendig auszuleuchtende 
Bereiche oder in den Himmel sind zu vermeiden. Lampen und Leuchten dürfen somit nur von oben 
nach unten strahlen. 

 Anlage eines naturnahen Gewässer- und Retentions-Biotops im Nordosten des Sondergebietes SO1       

 Entwicklung eines extensiv genutzten Magergrünlandes mit gezieltem Einbau von Lebensraumstruk-
turen für Zauneidechse und Schlingnatter (Geltungsbereich B). 

 Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen, die im Vorfeld bei der Gehölzrodung, Baufeldreima-
chung und Abrissarbeiten zu beachten sind. 

 Umsiedelung von Zauneidechsen und Schlingnattern. Die konkreten Maßnahmen, die Bestellung 
einer ökologischen Fachbauleitung sowie die Modalitäten der Durchführung und des Vollzugs der 
Maßnahmen werden über vertragliche Regelungen zum Ausgleich gesichert. 
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Unter Zugrundelegung der getroffenen Festsetzungen ergibt sich nachstehende Versiegelungsbilanz 
als Maßstab für den Bedarf an Grund und Boden: 

 

Tabelle 1: Flächen- und Versiegelungsbilanz 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, werden durch die Bebauungsplanung unter Zugrundelegung der 
Vorbelastung zusätzliche Neuversiegelungen in der Größenordnung von ca. 8.370 m² planungsrechtlich 
ermöglicht. 

lfd.-Nr Festsetzungen / resultierende Versiegelungen Fläche [m²]

I SO1 20.928         

I.I Versiegelung resultierend aus festgesetzter Grundflächenzahl (GRZ = 0,35) 7.325        

I.II
maximale Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO
(bis zu einer GRZ von 0,75)

8.371        

I.III davon 30% wasserdurchlässig 6.278        

I.IV davon 10% vollversiegelt 2.093        

I.V resultierende Versiegelung (lfd.-Nr. I.I + I.III x 0,5 + I.IV) 12.557      

II SO2 4.276           

II.I Versiegelung resultierend aus festgesetzter Grundfläche (GR = 720 m²) 720           

II.II maximale Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO (50 %) 360           

II.III resultierende Versiegelung (II.I + II.II) 1.080        

III Straßenverkehrsfläche 1.903           

IV Verkehrsfläche Zweckbestimmung "Parken" 3.660           

V Öffentliche Grünfläche "Randeingrünung" 3.025           

VI Öffentliche Grünfläche "Erhaltsfläche" 222              

VII
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB 

1.688           

VIII
Größe des Geltungsbereiches
lfd.-Nr. I bis VII

35.702         

IX
Planungsrechtlich ermöglichte Versiegelung
lfd.-Nr. I.V + II.III + III + IV

19.200         

X
Vorbelastung durch bestehende Versiegelungen 
(Vollviegelung 7.440  m² + Teilversiegelung 6.780 m² x 0,5 )

10.830         

XI
resultierende Neuversiegelung durch den Bebauungsplan (gerundet)

8.370           
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2 Planerische Ziele und Vorgaben 

2.1 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und der Art, wie diese Ziele 
und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berück-
sichtigt wurden 

Im Folgenden erfolgt eine stichwortartige Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen, Fachplänen 
und sonstigen Werken festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den vorliegenden Bauleitplan von 
Bedeutung sind. Zudem wird erläutert, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung be-
rücksichtigt wurden. 

Fachgesetz/Fachplan Ziele des Umweltschutzes 
und deren Berücksichtigung 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) / Bundes-
bodenschutzgesetz (BBodSchG) / Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen, Abwehr 

schädlicher Bodenveränderungen, Sanierung der Böden und Alt-

lasten 

Kennzeichnung der Lage von altlastenverdächtigen Altstandorten 
im Bebauungsplan  

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Flächenrecycling 

Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung bereits bebauter, 
ehemals militärisch genutzter Gebiete, Anwendung der Eingriffsre-
gelung und Berücksichtigung in der Abwägung. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Sicherung der ge-

sunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Einholung einer schalltechnischen Stellungnahme durch das Büro 
GSB GbR. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) 

Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts sowie der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft  

Anwendung der Eingriffsregelung und Berücksichtigung in der Ab-
wägung, Erstellung eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags und 
einer Biotoptypenkartierung durch das Büro viriditas. 

Sicherung hochwertiger Biotope durch Festsetzung von Flächen o-
der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 

Umweltfachliche Festsetzungen zur Vermeidung und Verringerung 
von Eingriffen (siehe Kapitel 1.3). 

Schutz von Natura 2000-Gebieten vor erheblichen Beeinträchtigun-

gen 

Erstellung einer Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung durch das 
Büro viriditas auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Landeswassergesetz (LWG) / Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) 

Schutz der Gewässer durch nachhaltige Bewirtschaftung  

Beachtung der Vorgaben hinsichtlich Versickerung oder Verwer-
tung von Abwässern durch Erstellung eines Baugrundgutachtens 
mit grundsätzlichen Aussagen zur Versickerungsfähigkeit sowie Er-
stellung eines Entwässerungskonzeptes.  

Landschaftsplanung Zielsetzung des Leitbildraumes 22 „Landwirtschaftliche Fluren 
Nauberg bis Rheingrafenstein“ – der weit über die Geltungsbe-
reichsgrenzen hinaus geht – sind für das Plangebiet insbesondere 
die Erhaltung der Kulturlandschaft für die ruhige landschaftliche Er-
holung; Sicherung der vorhandenen Raumbildung (Waldränder, 
Gehölze etc.) und Verbesserung entlang des Hackenheimer Wegs 
(Panzerstraße) mittels Pflanzungen einer Baumreihe. Bei der 
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Fachgesetz/Fachplan Ziele des Umweltschutzes 
und deren Berücksichtigung 

Konversion der militärischen Liegenschaften – welche weit über 
das Plangebiet hinausgehen – soll die Gebietsentwicklung zuguns-
ten des Natur- und Landschaftsschutzes betrieben werden. Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen sollen gem. Leitbild der Erhaltung 
der bedeutsamen Arten- und Biotopschutzfunktionen sowie einer 
Beruhigung des Gebietes dienen, daher beschränkt eine bauliche 
Nutzung auf die in der Entwicklungskonzeption bereits dargestellte 
Siedlungsfläche. 

Durch die Übernahme der in der Entwicklungskonzeption des 
Landschaftsplans dargestellten und in den FNP integrierten Fläche 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 10 BauGB mit der Gebietskenn-
ziffer 23 auf Ebene der Flächennutzungsplanung im Parallelverfah-
ren werden die für das Umfeld des Plangebiet zutreffenden Ziele 
des Landschaftsplanes (Entwicklung eines Wald-Offenland-Mosa-
iks sowie der Schutz der Habitatfunktion für stark gefährdete Arten) 
erhalten. 

 Die bauliche Nutzung beschränkt sich auf die in der Entwick-
lungskonzeption bereits dargestellte Siedlungsfläche, so dass 
keine Abweichung der im Landschaftsplan formulierten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu konstatieren 
sind. 

Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS): Auf Grund der zur Erstellung der VBS noch vorherrschenden mili-
tärischen Nutzung sind keine Daten und Ziele innerhalb des Gel-
tungsbereiches dargestellt. 

2.2 Schutzgebiete/-objekte 

- NATURA2000-Gebiete: Im Geltungsbereich befinden sich keine Natura 2000-Ge-
biete. Westlich der Rheingrafenstraße beginnt das großräu-
mige Vogelschutzgebiet „Nahetal (DE-6210-401)“. 

 Gemäß den Ergebnissen der Natura 2000 Verträglich-
keitsprüfung, die im Artenschutzgutachten integriert ist, 
können Beeinträchtigungen auf die Zielarten und Erhal-
tungsziele des Vogelschutzgebietes ausgeschlossen 
werden. 

- Schutzgebiete/-objekte nach  
Naturschutzrecht: 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Natur-
parks „Soonwald-Nahe". 

Gemäß § 7 der Rechtsverordnung gelten die in § 6 Abs.1 und Abs. 3 der 

Rechtsverordnung aufgeführten Schutzbestimmungen nicht für Flächen 

im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche Nutzung 

dargestellt oder festgesetzt ist; dies gilt auch für einen künftigen Bauleit-

plan, sofern die zuständige Naturschutzbehörde zugestimmt hat. 

 Es besteht kein Konflikt, das Benehmen der zuständi-
gen Naturschutzbehörde wurde im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden hergestellt. 
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-  Innerhalb des Geltungsbereiches wurde ein pauschal geschütz-
tes Biotop gemäß § 30 BNatschG i. V. m. § 15 LNatSchG erfasst. 
Dabei handelt es sich um eine Magerwiese, die sich südlich des 
Bodenschießgeländes befindet. 

 Gemäß § 30 BNatSchG kann auf Antrag eine Ausnahme 
von den Verbotshandlungen zugelassen werden, wenn die 
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Das 
Maßnahmenkonzept sieht den Ausgleich in gleichartiger 
Wiese auf den herzustellenden CEF-Maßnahmenflächen, 
teilweise durch Mahdgutübertrag, dessen Material auf der 
Eingriffsfläche gewonnen wird, vor. Das grundsätzliche Be-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde bei ei-
nem gemeinsamen Termin am 13.02.2019 hergestellt, der 
entsprechende Ausnahmeantrag wird rechtzeitig gestellt, so 
dass zum Satzungsbeschluss die erforderliche naturschutz-
rechtliche Genehmigung vorliegt. 

- Schutzgebiete nach  
Wasserrecht: 

Keine Trinkwasser- oder Überschwemmungsgebiete vorhanden. 

 Es besteht kein Konflikt. 

Lage innerhalb der Zone III eines „im Entwurf befindlichen“ Heil-
quellenschutzgebietes (HQS) Nr. 401328010 (Bad Münster a. St.-
Ebernburg) zu Gunsten der Kurmittel-Produktions-GmbH & Co. 
KG Bad Kreuznach. 

 Die Lage in dem im Entwurf befindlichen Heilquellenschutz-
gebiet und die genannten Auflagen werden im Bebauungs-
plan als nachrichtliche Übernahmen / nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften getroffene Festsetzungen nach § 9 Abs. 
6 BauGB übernommen, so dass diese Belange bei der Re-
alisierung von Vorhaben im Geltungsbereich angemessen 
berücksichtigt werden müssen. 

- Sonstiges Der Geltungsbereich wird von dem unter Bergaufsicht stehenden 
Solegewinnungsbetrieb „Karlshalle/Theodorshalle“ sowie dem 
auf Sole verliehenen Bergwerksfeld „Theodorshalle VIII“ über-
deckt. Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes ist die GuT 
Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH. Das Berg-
recht für die Bergwerksfelder „Theodorshalle VII und VIII“ wird 
durch die Stadt Bad Kreuznach aufrechterhalten. 

3 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeiti-
gen Umweltzustands (Basisszenario) 

3.1 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Wohnen- und Wohnumfeld 

Der Geltungsbereich unterliegt vielfältigen Nutzungen. Grundschulen und Kindergärten halten im sog. 
„Grünen Klassenzimmer“ im südlichen Bereich Lehrveranstaltungen über Fauna und Flora o. ä. ab, im 
zentralen Bereich befinden sich ein Kunstatelier sowie das Forstamt, ein Bogenschießgelände sowie 
der städtische Bauhof. Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich nördlich davon ein Baseballfeld. 

Die nächstgelegene Fläche mit Wohnfunktion befindet sich unmittelbar östlich der Rheingrafenstraße 
am Hof Rheingrafenstein, die am nächsten gelegene Wohnbaufläche des Stadtgebietes ca. 600 m nörd-
lich des Ergänzungsgebietes (an der Nelli-Schmithals-Straße). 
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Erholung 

Der Raum und insbesondere die im Süden angrenzenden Flächen des Freizeitparks weisen für die 
Erholungsnutzung eine hohe Bedeutung auf. Die Parkplätze im südlichen Geltungsbereich dienen als 
Start- und Zielpunkt zahlreicher Wanderrouten durch das südlich gelegene Naherholungsgebiet des 
Kreuznacher Stadtwaldes. 

3.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Zur Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter Tiere und Pflanzen wurden ein artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag sowie eine Kartierung der Biotop- und Nutzungsstrukturen durch das Büro viriditas 
erstellt. Das vollständige Gutachten ist Gegenstand der Anlage 1 auf die hiermit verwiesen wird. Detail-
lierte Angaben zum Untersuchungsgebiet und der methodischen Vorgehensweise sind dort zu entneh-
men. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Erhebungen kurz zusammengefasst. 

3.2.1 Schutzgut Tiere 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf Flächen, die zwar einerseits auf Grund der ehemaligen Nutzung 
durch das Militär und der Folgenutzung stark anthropogen überprägt sind, andererseits aber durch die 
Lage und naturräumlichen Gegebenheiten als Lebensraum für Vögel, Reptilien, Insekten und Säuge-
tiere von hoher Bedeutung sind. Das Plangebiet befindet sich am Rande einer landesweiten Biotopver-
bundfläche, am Rande eines Wildtierkorridors mit EU-/bundesweiter Bedeutung sowie am Rande des 
Vogelschutzgebietes „Nahetal“, so dass der Landschaftsraum insgesamt in Bezug auf die genetische 
und ökosystemare Vielfalt von hoher Bedeutung ist. 

3.2.1.1 Avifauna 

Im Untersuchungsgebiet wurden 53 Vogelarten festgestellt, davon wurden 17 Arten als Nahrungsgäste 
bzw. Überflieger eingestuft. Die erfassten Arten sind Gegenstand nachstehender Tabelle. 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL RLP RL BRD Schutz Status 

Amsel Turdus merula * * § B 

Bachstelze Motacilla albe * * § B 

Baumfalke Falco subbuteo * 3 §§ N 

Blaumeise Parus caeruleus * * § B 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 § BV 

Buchfink Fringilla coelebs * * § B 

Buntspecht Dendrocopos major * * § N 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * § B 

Elster Pica pica * * § B 

Fasan Phasanius colchicus * * § B 

Feldsperling Passer montanus 3 V § BV 

Fitis Phylloscopus trochilus * * § BV 

Gartengrasmücke Sylvia borin * * § B 

Gartengrasmücke Sylvia borini   § BV 

Girlitz Serinus serinus * * § B 

Goldammer Emberiza citrinella * V § B 

Grünfink Chloris chloris * * § B 

Grünspecht Picus viridis * * §§ N 

Habicht Accipiter gentilis * * §§ N 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL RLP RL BRD Schutz Status 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * § B 

Haussperling Passer domesticus 3 V § BV 

Kohlmeise Parus major * * § B 

Klappergrasmücke Sylvia curruca V * § BV 

Kuckuck Cuculus canorus * V § N/Ü 

Mauersegler Apus apus * * § N/Ü 

Mäusebussard Buteo buteo * * §§ N 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 § N 

Misteldrossel Turdus viscivorus * * § BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia attricapilla * * § B 

Nachtigall Luscinia megarhynchos * * § B 

Neuntöter Lanius collurio * * § B 

Nilgans Alopochen aegyptiaca * * § N 

Pirol Oriolus oriolus * V § BV 

Rabenkrähe Corvus Corone *  § N 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 § N 

Ringeltaube Columba palumbus * * § BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * § B 

Saatkrähe Corvus frugilegus * * § N 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * § BV 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola * * § B 

Schwarzmilan  Milvus migrans * * §§ N/Ü 

Singdrossel Turdus philomelos * * § BV 

Straßentaube Columba livia f. domestica * * § N 

Star Sturnus vulgaris V 3 § BV 

Steinkauz Athene noctua 2 3 §§ N 

Stieglitz Carduelis carduelis * * § B 

Turmfalke Falco tinnunculus * * §§ N 

Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 §§ BV 

Waldkauz Strix aluco * * §§ N 

Wacholderdrossel Turdus pilaris * * § BV 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus * * § BV 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * § B 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * § B 

Status: B - Brutvogel, BV - Brutverdacht, N – Nahrungsgast, Ü – Überflieger 

Rote Liste Rheinland-Pfalz/BRD: 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet, V - zurückgehend, Art in der "Vorwarnliste", * ungefährdet 

Schutz: § besonders geschützte Art; §§ - streng geschützte Art 

Tabelle 2: Festgestellte Vogelarten im Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung  
(Quelle: viriditas, 2019a) 

Auf Grund des Strukturreichtums sowie dem Nutzungsmosaik wird der Geltungsbereich durch ein ver-
gleichsweise breites Spektrum unterschiedlicher Vogelgilden besiedelt. Es kommt neben den typischen 
Arten des Offenlands auch eine Vielzahl an Arten des Siedlungsrands, des Halboffenlands sowie der 
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Gehölze vor. Hier sind beispielsweise Neuntöter, Schwarzkehlchen, Turteltaube, Pirol, Gartenrot-
schwanz, Bluthänfling, Haus- und Feldsperling, Star und Goldammer zu erwähnen. 

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden streng geschützten Arten Baumfalke, Grünspecht, Ha-
bicht, Mäusebussard, Schwarzmilan, Steinkauz, Turmfalke und Waldkauz sind – mit Ausnahme der 
Turteltaube – ausschließlich als Nahrungsgäste eingestuft worden. Die Anzahl der im Untersuchungs-
gebiet vorkommenden Rote-Liste Arten ist als sehr hoch einzustufen. 

Insgesamt weist der Geltungsbereich eine mittlere Bedeutung als Lebensraum für Vögel auf, was auf 
die Realnutzung zurückzuführen ist. Die strukturreichen Offenlandflächen sowie die gehölzbestandene 
Randbereiche südlich und nördlich des Geltungsbereiches sind für die Brutvögel von weitaus größerer 
Bedeutung. 

3.2.1.2 Reptilien 

Der Geltungsbereich wird von gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Zauneidechse 
(Lacerta agilis) besiedelt. Der Nachweisschwerpunkt befindet sich auf dem Lagerplatz des Forstreviers 
sowie in den Bereichen des Bauhofs. Diese Flächen bieten hervorragende Eignung für die Zau-
neidechse, hier ist in der teils schwer einsehbaren Vegetation mit einer hohen Zahl von Tieren und einer 
in Zunahme begriffenen Teilpopulation zu rechnen. Gemäß den Aussagen des „Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags Zauneidechse und Schlingnatter“ wird aus gutachterlicher Sicht die Population auf etwa 
76 bis 181 Individuen in der Frühjahrspopulation (Erwachsene und Vorjährige) geschätzt. 

Die von Zauneidechsen besiedelbare Fläche beträgt ca. 14.643 m², davon werden nachstehende Eig-
nungen konstatiert: 

- gut bis sehr gut geeignete Flächen: ca. 6.721 m² 

- mittel bis gut geeignete Bereiche: 3.872 m² 

- gering geeignete Bereiche: 4.050 m². 

Des Weiteren konnte ein Exemplar der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Schling-
natter (Coronella austriaca) sowie Hautreste der Art im gleichen Bereich festgestellt werden. Die ver-
steckt lebende Art ist nur sehr schwer nachweisbar, trotz der geringen Zahl der Nachweise muss davon 
ausgegangen werden, dass die Lagerplätze einen Ganzjahreslebensraum einer kleinen Population dar-
stellen. Neben den Nachweisen liegen auch mündliche Hinweise für mindestens drei Exemplaren der 
Schlingnatter aus den Jahren 2017 und 2018 durch Mitarbeiter des Bauhofs vor. 

Gemäß den Aussagen des „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags Zauneidechse und Schlingnatter“ be-
trägt die von Schlingnattern besiedelbare Fläche ca. 10.593 m²; davon werden nachstehende Eignung-
en konstatiert: 

- geringe bis mittlere Eigung: ca. 3.872 m² 

- mittlere bis hohe Eignung: 6.721 m² 

Während der Begehungen wurden ebenfalls einige Exemplare der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
besonders geschützten Blindschleiche (Anguis fragilis) erfasst. Ferner konnte ein überfahrenes Exem-
plar der ebenfalls besonders geschützten Ringelnatter (Natrix natrix) auf der Rheingrafenstraße festge-
stellt werden, wobei davon auszugehen ist, dass sich lediglich Einzelexemplare der Ringelnatter nur 
temporär im Gebiet aufhalten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich beim Plangebiet um einen für Reptilien hochwertigen Biotopkom-
plex handelt. Es ist davon auszugehen, dass die Zauneidechsen- und Schlingnatternpopulation ihren 
lokalen Verbreitungsschwerpunkt in diesem Bereich haben. Beide Arten nutzen die genannten Bereiche 
jeweils als Ganzjahreslebensraum. Der Geltungsbereich weist somit eine hohe Bedeutung für die Ar-
tengruppe der Reptilien auf. 

3.2.1.3 Amphibien 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnte ein Individuum der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng 
geschützten Wechselkröte (Bufo viridis) festgestellt werden. Der Fund an den in der Biotoptypen-
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kartierung als Betonbecken dargestellten Bereichen lässt eine Reproduktionsstätte vermuten. Bei den 
durchgeführten Begehungen konnte jedoch keine erfolgreiche Reproduktion nachgewiesen werden, da 
weder Laich noch Larven oder juvenile Kröten vorhanden waren. Die Bereiche der Erdablagerungen 
auf dem Bauhof sowie der größeren pionierartigen Offenlandbereichen mit den Ablagerungen weisen 
auf eine Nutzung als Landlebensraum hin, da in weiten Teilen eine gut grabbarer Boden, Versteckreich-
tum und offene Bereiche vorhanden sind sowie die erforderliche Nähe zu Laichgewässern gegeben ist. 
Das Vorhabensgebiet bildet mit seiner für Wechselkröten nahezu optimalen Habitatausstattung einen 
potentiell sehr guten Ganzjahreslebensraum. Es wird jedoch von Gutachter konstatiert, dass es sich um 
einen Zufallsfund handelt. 

Als gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Arten wurden Erdkröte (Bufo bufo), 
Teichmolch (Lissotriton vulgaris) und Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus) nachgewiesen. Während 
bei der Erdkröte ein überfahrenes Exemplar auf der Straße im Westen festgestellt werden konnte, wur-
den die Teichmolche und -frösche in den Betonbecken nachgewiesen. Beim Teichmolch gelang der 
Nachweis der Reproduktion. 

Insgesamt wird dem Geltungsbereich auf Grund der überwiegend sehr geringen Habitateignung – le-
diglich zwei temporär wasserführende Betonbecken können als Reproduktionsgewässer dienen – sowie 
der Tatsache, dass Lebendfunde nur für Teichmolch und -frosch vorliegen und das Vorkommen der 
Erdkröte als Zufallsfund eingestuft wurde, eine geringe Bedeutung zugeschrieben. 

3.2.1.4 Insekten 

Der Geltungsbereich bildet aufgrund seiner Wärmegunst, des ausgeprägten Mikroreliefs und der Viel-
zahl an vorkommenden Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum für Insekten. Exemplarisch sind 
die in großer Artenzahl vorkommenden Tagfalter (27 Arten) und Heuschrecken (22 Arten) genannt. 
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten wurden nicht nachgewiesen. Die vollstän-
digen Artenlisten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen. 

Als nennenswert ist das Vorkommen der gemäß Bundesartenschutzverordnung streng geschützten 
Tagfalterarten Mehrbrütiger Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus armoricanus) und Brombeer-Perlmutterfalter 
(Brenthis daphne) einzustufen. Für Tagfalter wertvolle Bereiche sind die Flächen des Forstlagers sowie 
der mageren Wiesen, die sich überwiegend außerhalb des Geltungsbereiches befinden. 

Darüber hinaus wurden insgesamt 22 Arten der Artengruppe „Fang- und Heuschrecken“ im Laufe der 
Untersuchung nachgewiesen, was einer hohen Artenzahl entspricht. Als gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG besonders geschützte Arten wurden die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerule-
scens) und die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa) erfasst. Besondere Beachtung verdient 
der Nachweis eines Exemplars der Europäischen Gottesanbeterin. Für diese Art besitzt Rheinland-Pfalz 
als Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland eine besondere Verantwortung. Als Lebensräume beson-
ders bedeutsam sind die mageren Bereiche des Forstlagers und des Bauhofs. 

3.2.1.5 Fledermäuse 

Bei den Kartierungen wurden nachstehende Fledermausarten bzw. -artengruppen detektiert. Alle Fle-
dermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
streng geschützt. 

 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

 Mausohr-Fledermaus (Myotis sp.) 

 Abendsegler (Nyctalus sp.) 

 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
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Die Zwergfledermaus wurde mit Abstand am häufigsten nachgewiesen. Die Mückenfledermaus konnte 
ebenfalls bei allen drei Begehungen im Gebiet nachgewiesen werden, jedoch wesentlich geringer fre-
quentiert als die Zwergfledermaus. Die Rauhautfledermaus konnte nur im Mai und nur auf der Wiese im 
Süden des eingezäunten Bereiches nachgewiesen werden. 

Ein Teil der nachgewiesenen Fledermausarten bezieht Quartiere und/oder Wochenstuben in Gebäuden 
(Zwerg-, Mücken-, Breiflügelfledermaus, Großes Mausohr, Fransenfledermaus). Eine Eignung der bau-
lichen Anlagen als Sommer- und Winterquartier wurde aus gutachterlicher Sicht ausgeschlossen. 
Ebenso weisen die im Geltungsbereich vorhandenen Bäume keine Quartierseignung für Fledermäuse 
auf. Der Geltungsbereich wird ausschließlich als Jagdhabitat genutzt. 

3.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Kartierung aus dem Artenschutzgutachten zitiert: 

Grünland 

Grünland nimmt etwa 8,6 % der Fläche des Plangebietes ein, zudem gibt es innerhalb der Konversionsflächen 
grünlandartige Biotope, die jedoch aufgrund der überlagerten Nutzung nicht als Wiesen im Sinne der Biotoptypen-
kartierung einzustufen sind (s.u.). 

Östlich des Parkplatzes des Freizeitgeländes gibt es eine, in Teilen mit Bäumen (insbesondere mit Winter-Linden 
/ Tilia cordata) überstellte, Wiese, die mit der Dominanz des Glatthafers (Arrhenatherum elatius) und weiterer Grä-
ser wie Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) als artenarme Glatthaferwiese 
den Fettwiesen zuzurechnen ist. Randbereiche zur Umzäunung der zentralen Konversionsfläche hin liegen brach, 
hier kommt verstärkt Gehölzaufwuchs auf.  

Sehr kleinflächig ist im Südosten des Gebietes am Rand der größeren und teilweise mit Bäumen überstandenen 
Fettwiese eine artenreiche Glatthaferwiese entwickelt, die aufgrund des Vorkommens zahlreicher Kennarten wie 
Weißes Labkraut (Galium album), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Flaum-Hafer (Helictotrichon pube-

scens), Frühe Margerite (Leucanthemum vulgare), Wilde Möhre (Daucus carota) und Goldhafer (Trisetum fla-

vescens) den mageren Frischwiesen angehören. Diese artenreichen Möhren-Glatthaferwiesen (Dauco-Arr-

henatheretum) sind dem FFH-Lebensraumtyp 6510 Flachland-Mähwiesen zuzurechnen und unterliegen dem Pau-
schalschutz des § 15 LNatSchG. Die gleiche Gesellschaft ragt als Brachestadium mit Gehölzaufwuchs im Osten 
und Norden jeweils mit wenigen Quadratmetern Fläche ins Plangebiet. Sie ist dort Teil des strukturreichen, in 
Verbuschung begriffenen und dem den Kern des ehemaligen Militärgeländes umgebenden Zaun vorgelagerten 
Randbereiches der so genannten Drachenwiese. 

Ein für aktuelle wie auch ehemalige Militärflächen typischer Biotoptyp sind die Rotschwingel-Straußgraswiesen 
(Festuca rubra-Agrostis tenuis-Gesellschaft). Als eigenständiger Biotoptyp ist diese Gesellschaft im Südwesten 
der Konversionsfläche zu finden, sie tritt zudem als Vegetation auf Lagerflächen auf, wo sie nutzungsbedingt je-
doch anderen Biotoptypen zugerechnet wird. 

Kennzeichnend für die Gesellschaft ist die Dominanz von Untergräsern wie Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), 
Gewöhnlicher Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), hinzu treten stets Mager-
keitszeiger wie Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Hopfenklee (Medicago lupulina), Schmalblättrige Wie-
sen-Flockenblume (Centaurea jacea ssp. angustifolia), Schmalblättrige Wicke (Vicia angustifolia) und Tüpfel-Jo-
hanniskraut (Hypericum perforatum), welches in Tieflagen an die Stelle des Gefleckten Johanniskrautes (Hyperi-

cum maculatum) tritt. Auch die Rotschwingel-Rotstraußgras-Magerwiese ist dem FFH-Lebensraumtyp 6510 Flach-
land-Mähwiesen zuzurechnen und unterliegt dem Pauschalschutz des § 15 LNatSchG, sofern die Nutzung als 
Sportplatz oder Lagerplatz dem nicht entgegenstehen. 

Ruderale Wiesen 

Im Gebiet gibt es an mehreren Stellen, bevorzugt entlang der Verkehrsflächen, artenreiche ruderale Glatthaferwie-
sen, die der Rainfarn-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenatheretum) zuzurechnen sind. Gekennzeichnet sind dieser 
Biotoptyp und diese Gesellschaft durch das gemeinsame Vorkommen von Wiesenarten wie Glatthafer (Arr-

henatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium) und 
Weißes Labkraut (Galium album) sowie von ausdauernden oder zweijährigen Ruderalarten wie Rainfarn 
(Tanacetum vulgare), Gewöhnliche Kratzdistel (Cirsium vulgare), Gewöhnliches Leinkraut (Linaria vulgaris) und 
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Wegwarte (Cichorium intybus). Auch ohne gesetzlichen Pauschalschutz ist dieser keiner geregelten Nutzung un-
terliegende Biotoptyp sehr wichtig für zahlreiche Tierarten und dem entsprechend schutzwürdig.  

Gehölze 

Gehölze nehmen lediglich etwa 1,4 % der Fläche des Plangebietes ein und beschränken sich auf den dem den 
Kern des ehemaligen Militärgeländes umgebenden Zaun vorgelagerten Randbereich der Drachenwiese im Nord-
osten des Plangebietes sowie den westlichen Rand des Planbereiches, an dem westlich der Rheingrafenstraße 
straßenbegleitende Gehölze angeschnitten sind. Es handelt sich überwiegend um Kreuzdorn-Hartriegelgebüsche 
(Rhamno-Cornetum sanguinei) mit den Straucharten Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Hunds-Rose (Rosa 
canina), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), denen ab-
schnittweise Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) sowie einzelne Bäume beigesellt sind, insbesondere Berg-
Ahorne (Acer pseudoplatanus) sowie Wildlinge von Walnuss (Juglans regia), Vogel-Kirsche (Prunus avium) und 
Kirschpflaume (Prunus cerasifera). 

Im Nordwesten tangiert das Plangebiet ein Schlehengebüsch (Prunus spinosa-Prunetalia-Gesellschaft). 

Der Unterwuchs der Gehölze ist in der Regel schwach entwickelt und wird von schattentoleranten Arten der ver-
schiedenen Gundermann-Gesellschaften (Glechometalia-Gesellschaften) wie Echte Nelkwurz (Geum urbanum), 
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Hecken-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum) und Efeu (Hedera helix) ge-
bildet. 

Bäume und Sträucher 

Einzelbäume und -sträucher konzentrieren sich auf die Randbereiche der einzelnen Teilflächen des ehemaligen 
Militärgeländes, die überwiegend der Freizeitnutzung dienenden Grünflächen im Süden sowie die Straßenbegleit-
flächen. 

In den Randeingrünungen der Teilbereiche sind vor allem Berg-Ahorne (Acer pseudoplatanus) und Vogel-Kirschen 
(Prunus avium) als Bäume zu finden, dazu Walnussbäume (Juglans regia), Feld-Ahorne (Acer campestre), Hänge-
Birken (Betula pendula) sowie Sträucher.  

Die Magerwiese im Südwesten des Geländes der Forstverwaltung ist mit einer Reihe Feld-Ahorne bepflanzt. An 
der Straße im Westen des Plangebietes stehen zwei große Wald-Kiefern (Pinus sylvestris). Auf der Grünfläche im 
Süden sind vor allem Winter-Linden (Tilia cordata) gepflanzt, die noch relativ klein sind. Am Parkplatz stehen zahl-
reiche Baum-Haseln (Corylis colurna). 

Markant sind mehrere abgestorbene Großsträucher am Nordrand des Bauhofgeländes. 

Grünanlagen 

Der Biotoptypengruppe Grünanlagen ist der Bereich im Südosten mit der Grünen Schule, dem überdachten Sitz-
platz und dem umgebenden Scherrasen zuzurechnen. 

Sport- und Erholungsanlagen 

Zu diesem Biotoptyp zählen der Bogenschießplatz sowie der vom Plangebiet lediglich mit einem schmalen Streifen 
seiner Randeingrünung tangierte Baseballplatz. 

Der Bogenschießplatz ist von einem artenreichen Gänseblümchen-Scherrasen (Bellidetum perennis) eingenom-
men, in dem neben biotoptypischen Arten wie Gänseblümchen (Bellis perennis), Ausdauerndes Weidelgras 
(Lolium perenne), Horst-Rot-Schwingel (Festuca nigrescens), Kleinköpfiger Pippau (Crepis capillaris), Gunder-
mann (Glechoma hederacea) und Kleiner Klee (Trifolium dubium) auch magerkeitszeigende Arten wie Gewöhnli-
cher Hornklee (Lotus corniculatus) und Reiherschnabel (Erodium cicutarium) wachsen. 

Konversionsfläche 

Diesem Biotoptyp sind die eindeutig noch aus der Zeit der militärischen Nutzung resultierenden Gebäude und 
Anlagen zugeordnet. Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders beachtlich sind hier die auf der Kuppe eines über-
erdeten Bunkers (Tank?) befindlichen Betonbecken, die sich bei Starkregenereignissen mit Wasser füllen und in 
denen der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) laicht. 

Lagerplatz 

Die Lagerplätze (Bauhof und Forstverwaltung) nehmen in unterschiedlicher Ausprägung große Flächen im Gebiet 
ein, sie bilden mit etwa 43,2 % den flächenmäßig bedeutsamsten Biotoptyp im Plangebiet.  
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Auf den beiden Lagerflächen sind großflächig sehr magere, jedoch zugleich durch die Nutzung stark gestörte Bio-
toptypen zu finden. Neben mehr oder minder fragmentarischen Rotschwingel-Straußgraswiesen (Festuca rubra-

Agrostis tenuis-Gesellschaft) gibt es hier initiale Kleinschmielen-Rasen (Thero-Airion-Gesellschaften) mit Mäuse-
schwanz-Federschwingel (Vulpia myuros), fragmentarische Felsgrus-Gesellschaften (Fetthennen-Knäuel-Gesell-
schaft / Sedum album-Sedo-Scleranthetalia-Gesellschaft) mit Weißer Fetthenne (Sedum album), Sprossender Fel-
sennelke (Petrorhagia prolifera), Feld-Klee (Trifolium campestre) und Hasen-Klee (Trifolium arvense) sowie Nat-
ternkopf-Steinklee-Gesellschaften (Echio-Melilotetum bzw. Dauco-Melilotion-Gesellschaft) mit Natternkopf 
(Echium vulgare), Weißer Steinklee (Melilotus albus) und Echter Steinklee (Melilotus officinalis), in denen im Osten 
des Bauhof-Lagerplatzes auch die gefährdete Eselsdistel (Onopordum acanthium) wächst. Im Südwesten des 
Bauhoflagers gibt es einen größeren Bestand des vermutlich nur unbeständig auftretenden Riesen-Gänsefußes 
(Chenopodium giganteum). 

Bemerkenswert sind kleine staufeuchte bis staunasse Bereiche im Südosten des Bauhof-Lagerplatzes sowie im 
Osten des Lagerplatzes des Forstreviers, in denen sich bei Starkregenereignissen auf verdichteten Böden Pfützen 
bzw. kleine Tümpel bilden. Dort wachsen fragmentarische Flutrasen mit Kriechendem Fingerkraut (Potentilla rep-

tans), Weißem Straußgras (Agrostis stolonifera) und Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus).  

Sehr markant sind die großen Erdmieten im Osten des Lagerplatzes des Bauhofs. 

Versorgungseinrichtungen 

Im Nordwesten des Bogenschießplatzes befindet sich eine unterirdische Versorgungseinrichtung, vermutlich ein 
Wasserbehälter. Dieser Bereich ist mit einer ruderalen Beifuß-Glatthafer-Gesellschaft (Artemisia vulgaris-Arr-

henatherum elatius-Gesellschaft) bewachsen.  

Verkehrsflächen 

Die Verkehrsflächen nehmen in ihrer Gesamtheit etwa ein Achtel des Plangebietes ein. Neben einem etwa 170 m 
langen Abschnitt der Rheingrafenstraße zählen zu dieser Biotoptypengruppe die teilweise asphaltierte, teilweise 
geschotterte Zufahrt zu dem Freizeitgelände auf dem Kuhberg, der geschotterte Parkplatz sowie Zuwegungen zu 
verschiedenen Einrichtungen des Freizeitgeländes. 

Sonstige Flächen 

Im Zusammenhang mit den umfangreichen Bauarbeiten im (außerhalb des Plangebietes gelegenen) Südosten 
des Freizeitgeländes auf dem Kuhberg gibt es mehrere Flächen mit Baustelleneinrichtungen im Südosten des 
Plangebietes. 

Lineare Strukturen 

Neben den zahlreichen Zäunen mit Toren, die das Plangebiet in verschiedene Teilbereiche kacheln, gibt es als 
lineare Strukturen einen kurzen trockenen Grabenabschnitt parallel zur Rheingrafenstraße im Südwesten des Ge-
bietes sowie eine Erdwand an der Abgrabungsseite der großen Erdmiete im Osten des Lagerplatzes des Bauhofs. 

Sonstige Objekte 

Unter dieser Kategorie sind Inventarobjekte, Lagerstellen, Ablagerungen und punktuelle Bodenblößen zusammen-
gefasst. 

Zu den Inventarobjekten zählen Schuppen und Unterstände, Container, Pavillons, Grillstellen oder die Bogen-
schießeinrichtungen. Diese Objekte sind, mit Ausnahme der Insektenwald, als potenzielle oder tatsächliche Stör-
quellen zu betrachten. 

Lagerstellen sind Plätze, an denen Materialien wie Erde (Mutterboden, Aushub), Steine, Sand, Schotter, Holz incl. 
Brennholz, Gerätschaften etc. temporär abgelagert werden. Diese Plätze dienen Tieren als Sonnen- und Versteck-
plätze, unterliegen jedoch einer mehr oder minder starken Umgestaltungsdynamik, die für die Tiere auch eine 
Gefahr darstellt. Ablagerungen sind vergleichbarer Art, vermitteln jedoch den Eindruck, dass sie dauerhaft am 
Platz verbleiben und daher einen (Teil-)Lebensraum ohne Gefahr der Störung, Verletzung oder Tötung darstellen. 
Die Übergänge zwischen Lagerstellen und Ablagerungen sind fließend, der Zweck der Deposition von Materialien 
ist nicht in jedem Fall eindeutig zuzuordnen. Lagerstellen und Ablagerungen können je nach Art und Alter vegeta-
tionsfrei bis mehr oder minder stark eingewachsen sein, das Spektrum der Vegetation reicht von Pioniervegetation 
über Ruderalvegetation und Gehölzschleiern (Brombeere / Rubus fruticosus agg., Waldrebe / Clematis vitalba) bis 
hin zu einzelnen Sträuchern und Bäumen. 

Bodenblößen sind Rohbodenbereiche mit Pioniercharakter, die durch Befahren, Abschieben oder sonstige Boden-
verwundung entstanden sind. 
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Die im vorgenannten Biotop- und Nutzungsstrukturen sind der Anlage 1, Karte 1 zu entnehmen und in 
nachstehender Tabelle aufgelistet. 

Biotoptyp Bewertung Fläche (m²) Anteil 

Grünland  3.031 8,5% 

Fettwiese 2 – bedingt wertvoll 1.590 4,5% 

Fettwiesenwiesenbrache mit Gehölzen 3 – wertvoll 204 0,6% 

Extensivwiese * 4 – sehr wertvoll 86 0,2% 

Extensivwiesenbrache mit Gehölzen * 4 – sehr wertvoll 14 0,0% 

Magerwiese *  4 – sehr wertvoll 1.137 3,2% 

Ruderalbestände  2.093 5,9% 

Ruderale Wiese 2 – bedingt wertvoll 2.093 5,9% 

Gehölze  486 1,4% 

Strauchgehölz 2 – bedingt wertvoll 486 1,4% 

Grünanlagen  3.840 10,8% 

Scherrasen 1 – mäßiger Biotopwert 3.398 9,5% 

Haus 0 – geringwertig 177 0,5% 

Sitzplatz überdacht 1 – mäßiger Biotopwert 265 0,7% 

Sport- und Erholungsanlagen  3.420 9,6% 

Sport- und Erholungsanlage mit geringem Versiege-
lungsgrad 

1 – mäßiger Biotopwert 
3.358 9,4% 

Randeingrünung 1 – mäßiger Biotopwert 62 0,2% 

Konversionsfläche (ehem. Militärflächen)  2.532 7,1% 

Gebäude 0 – geringwertig 748 2,1% 

Hof, Platz, Weg 0 – geringwertig 1.112 3,1% 

Betonbecken Tümpel 0 – geringwertig 21 0,1% 

Schotterplatz 0 – geringwertig 454 1,3% 

Gebäudeeingrünung 1 – mäßiger Biotopwert 197 0,6% 

Lagerplatz  15.215 42,6% 

Lagerplatz versiegelt 0 – geringwertig 2.774 7,8% 

Lagerplatz geschottert 0 – geringwertig 3.789 10,6% 

Lagerplatz unversiegelt 1 – mäßiger Biotopwert 7.444 20,9% 

Lagerplatz unversiegelt staufeucht 1 – mäßiger Biotopwert 34 0,1% 

Lagerplatz Gebäude 0 – geringwertig 68 0,2% 

Lagerplatz Randeingrünung 1 – mäßiger Biotopwert 1.106 3,1% 

Versorgungseinrichtungen  122 0,3% 

Wasserbehälter 1 – mäßiger Biotopwert 122 0,3% 

Verkehrsflächen  4.440 12,4% 

Straße 0 – geringwertig 1.036 2,9% 

Asphaltweg 0 – geringwertig 866 2,4% 

Schotterweg 0 – geringwertig 980 2,7% 

Pflasterweg 0 – geringwertig 5 0,0% 

Parkplatz Schotter 0 – geringwertig 1.553 4,3% 

Sonstige Flächen  523 1,5% 
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Biotoptyp Bewertung Fläche (m²) Anteil 

Baustelleneinrichtung 0 – geringwertig 523 1,5% 

SUMME  35.702 100% 

* pauschal geschützt gemäß § 15 LNatSchG    

Tabelle 3: Biotop- und Nutzungsstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches 

Bewertung  

Die in Tabelle 3 getroffene Bewertung erfolgt in 6 Wertstufen und basiert auf nachstehenden Kriterien: 

Wertstufe Kriterien 

0 geringwertig Biotop entspricht nicht den Mindestanforderungen an Lebensräume aus Sicht des Arten- und 
Biotopschutzes 

1 weniger wert-
voll/mäßiger 
Biotopwert 

Biotop bietet eine Mindestausstattung als Lebensraum, liegt in der Wertigkeit unterhalb der Kar-
tierschwelle für die landesweite Biotopkartierung 

2 bedingt wert-
voll 

Biotop relativ häufig im Naturraum, durchschnittliche Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundes-
weit nicht gefährdet oder Biotoptyp landesweit/bundesweit gefährdet, aber Biotopzustand unter-
durchschnittlich (geringe Größe, Beeinträchtigung), nicht signifikante Vorkommen von Lebens-
raumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen gefährdeter, aber im Naturraum 
verbreiteter Arten oder nicht prioritärer Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. An-
hang I der Vogelschutz-Richtlinie 

3 wertvoll Biotop weniger häufig im Naturraum, gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundesweit ge-
fährdet, signifikante Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie bzw. 
untergeordnete Vorkommen von prioritären Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, 
Vorkommen einer oder mehrerer seltener oder gefährdeter Arten, die auch im Naturraum selten 
sind, bzw. von Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen von prioritären 
Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, nur 
mittel- bis langfristig ersetzbar, oder Biotop regional/überregional bedeutsam, aber Biotopzu-
stand unterdurchschnittlich 

4 sehr wertvoll Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundesweit gefährdet, 
bedeutendere Vorkommen von Biotoptypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Vorkommen meh-
rerer gefährdeter und im Naturraum seltener Arten oder Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-
Richtlinie bzw. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nur langfristig oder gar nicht gleich-
wertig ersetzbar, Biotop regional bedeutsam  

5 besonders 
wertvoll 

Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundesweit stark ge-
fährdet, bedeutende Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang I FFH-Richtlinie, Vor-
kommen zahlreicher gefährdeter und im Naturraum seltener Arten und Arten gem. Anhang II 
bzw. IV FFH-Richtlinie sowie Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nicht gleichwertig er-
setzbar, Biotop überregional bedeutsam 

Tabelle 4: Bewertungsstufen- und -kriterien 

3.2.3 Biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich auf Flächen, die auf Grund ehemaligen und 
derzeitigen Nutzung in Bezug auf die genetische und ökosystemare Vielfalt zunächst eine geringe Be-
deutung vermuten lassen. Dies ist dem vergleichsweise hohen Versiegelungsgrad und der geringen 
Vielfalt unterschiedlicher Biotop- und Nutzungsstrukturen bzw. der anthropogenen Überprägung der 
vorkommenden Biotop- und Nutzungsstrukturen geschuldet. Besonders und streng geschützte Pflan-
zenarten gemäß § 7 (2) Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG sind im Plangebiet nicht vorhanden. Dennoch 
bietet der Geltungsbereich vor allem im Bereich des Lagerplatzes des Bauhofes geeignete Lebens-
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raumstrukturen für die streng geschützte Zauneidechse und Schlingnatter. In untergeordnetem Maße 
sind kleinflächige, teils künstliche Lebensräume für Amphibien vorhanden. Der Geltungsbereich bildet 
aufgrund seiner Wärmegunst, des ausgeprägten Mikroreliefs und der Vielzahl an vorkommenden Pflan-
zenarten einen wertvollen Lebensraum für Insekten. In Bezug auf die biologische Vielfalt ist dem Plan-
gebiet demnach eine mittlere bis hohe Bedeutung zuzusprechen. 

3.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Gemäß Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz befindet sich das 
Plangebiet in der Bodengroßlandschaft mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und 
Metamorphiten. Als Bodentypen kommen fast ausschließlich Braunerden und Regosole aus Rhyolith 
oder Dacit (Rotliegend) vor (LGB, 2019). 

Gemäß den Ergebnissen des Baugrundgutachtens besteht der oberste Horizont zum einen aus bis zu 
ca. 0,4 m mächtigen Oberböden (BS 4 und 5) sowie zum anderen aus einer bis zu max. 0,5 m mächtigen 
Oberflächenbefestigung aus Rhyolitschotter (BS 1 bis 3) zusammen. Den Oberboden unterlagernd wur-
den bis in eine max. Tiefe von ca. 1,2 m (BS3) unter Geländeoberkante (GOK) braune bis graubraune 
Auffüllungen aufgeschlossen. Diese sind stark wechselhaft ausgebildet und variieren im bodenmecha-
nischen Sinne zwischen sandigen, schluffigen Kiesen und kiesigen, feinsandigen Schluffen. Im Liegen-
den der Auffüllungen folgen die natürlich anstehenden Böden, in Form von sandig bis stark sandige, 
schluffige Kiese (GUG mbH, 2018a, S. 5). 

Durch die jahrzehntelang andauernde Nutzung als militärischer Standort sind die Böden innerhalb des 
Geltungsbereiches stark anthropogen überprägt. Der überwiegende Anteil der Böden ist durch Versie-
gelungen und Verdichtungen gekennzeichnet (siehe Abbildung 2). Auf diesen Flächen sind die natürli-
chen Bodenfunktionen nicht mehr gegeben.  

 

Abbildung 2:  Bestehende Vorbelastung durch Voll- und Teilversiegelungen (Vollversiegelung 
dunkelgrau, Teilversiegelungen hellgrau; Abbildung unmaßstäblich, Quelle des 
Luftbildes: ©GeoBasis-DE/LVermGeoRP (2019), dl-de/by-2-0, http://www.lverm-
geo.rlp.de) 

Die Fläche ist auf Grund der ehem. militärischen Nutzung im Bodenschutzkataster Rheinland-Pfalz ge-
führt. Gemäß schriftlichen Ausführungen der zuständigen Fachbehörde besteht lediglich noch für den 
ehem. Generatoren Standort, US-Übungsgelände Bad Kreuznach mit Radiostation und Schießstand 
(Reg-Nr.: 133 00 006 - 0012/003) ein Altlastverdacht. Die Fläche wird daher im Bodenschutzkataster 
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als „hinreichend altlastverdächtiger Altstandort“ geführt. Im Zuge vorhergehender Untersuchungen 
wurde eine, auf den Bereich der Bodenplatte des ehemaligen Generatorstandortes beschränkte, ober-
flächennahe (bis max. 1,0 m u. GOK) Verunreinigung des Untergrundes durch Mineralölkohlenwasser-
stoffe (MKW; max. 750 mg/kg) und Aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW; max. 5,34 mg/kg) festge-
stellt. Daher wurde ein umwelttechnischer Bericht in Auftrag gegeben, der zum Ergebnis kommt, dass 
die in den Boden- und Bodenluftproben analysierten MKW-oder AKW-Gehalte unterhalb der Bestim-
mungsgrenze liegen (GUG mbH, 2018b, S. 14). Lediglich in einer Bodenprobe wurde ein quantifizier-
barer, jedoch unauffälliger MKW-Gehalt von 130 mg/kg nachgewiesen. Der Vergleich mit den Ergeb-
nissen der 2008 durchgeführten Untersuchung, bei der im Untersuchungsgebiet vereinzelt leicht er-
höhte AKW-Gehalte (max. 5,64 mg/kg) nachgewiesen wurde, lässt laut Gutachter einen mikrobiellen 
Abbau und/oder eine Verflüchtigung der AKW vermuten. Die Untersuchungsergebnisse geben im Hin-
blick auf die geplante sensible Nutzung keine Hinweise auf das Vorliegen schädlicher Bodenverände-
rungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit. 

(Nähere Ausführungen dazu s. Kap. 4.3 der Begründung, Unterpunkt „Altlasten, Altablagerungen, 
Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen“). 

Das Plangebiet liegt gemäß Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz innerhalb eines Bereiches, in dem ein erhöhtes Radon potential (40 bis 100 kBq/m³) mit lokal 
hohem (> 100 kBq/m³) Radonpotential in und über einzelnen Gesteinshorizonten ermittelt wurde (LGB, 
2019). Im Rahmen der Baugrundgutachtens wurden daher auch Radonmessungen vorgenommen. Da-
bei wurden Radon Konzentrationen in der Bodenluft von 5,6 kBq/m³ bis max. 20 kBq/m³ gemessen. Die 
Ortdosismessung ergab einen Wert von 0,25 µSv/h (GUG mbH, 2018, S. 17). 

3.4 Schutzgut Wasser 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, jedoch innerhalb der 
Zone III eines „im Entwurf befindlichen“ Heilquellenschutzgebietes Nr. 401328010 (Bad Münster am 
Stein-Ebernburg) zugunsten der Kurmittel-Produktions-GmbH & Co. KG Bad Kreuznach. Oberflächen-
gewässer sind nicht vorhanden. 

Als Grundwasserleiter kommen Rotliegende Magmatite vor, die als Kluftgrundwasserleiter eine geringe 
bis mittlere Grundwasserergiebigkeit aufweisen. Die Grundwasserneubildung beträgt auf Grund der 
niedrigen Niederschläge und hohen Verdunstungsrate lediglich 61 mm/Jahr und ist somit als sehr gering 
einzustufen (MUEEF, 2019b). Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten wurde lediglich in einer Bohrung Grund-
wasser in einer Tiefe von 5,8 m angetroffen (GUG mbH, 2018, S. 6). 

Durch die jahrzehntelang andauernde Nutzung als militärischer Standort sind die Böden innerhalb des 
Geltungsbereiches stark anthropogen überprägt. Der überwiegende Anteil der Böden ist durch Versie-
gelungen und Verdichtungen gekennzeichnet. Auf diesen Flächen sind die natürlichen Funktionen des 
Bodens im Wasserhaushalt sehr stark devastiert.  

Dem Geltungsbereich ist hinsichtlich des Schutzgutes Wasser auf Grund der Lage im Heilquellen-
schutzgebiet eine mittlere Bedeutung zuzuschreiben. 

3.5 Schutzgüter Klima/Luft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines großräumig dargestellten klimaökologischen Ausgleichs-
raums. Es handelt sich um einen thermisch stark belasteten Luftaustauschbereich, der durch eine ge-
ringe Durchlüftung und eine relativ hohe thermische Belastung in den Sommermonaten gekennzeichnet 
wird, in dem vor allem den Gewässerläufen die Funktion einer Luftaustauschbahn zukommt. Diese Wer-
tung gilt jedoch – bei kleinräumigerer Betrachtung – für den exponierten Kuppenbereich des Plangebie-
tes allenfalls in untergeordnetem Maße. 

Durch die jahrzehntelang andauernde Nutzung als militärischer Standort sind die Flächen innerhalb des 
Geltungsbereiches stark anthropogen überprägt. Der überwiegende Anteil der Böden ist durch Versie-
gelungen und Verdichtungen gekennzeichnet. Die wenigen unversiegelten Flächen des Plangebietes 
stellen Kaltluftproduktionsflächen dar, deren Kaltluft reliefbedingt in nördliche bis nordöstliche Richtung 
abfließt und für die südlichen Bereiche des Stadtgebietes im Sinne einer Durchlüftung siedlungsrelevant 
ist. Unter Berücksichtigung des im ländlichen Raum reichlich vorhandenen Angebotes an 
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Kaltluftentstehungsflächen besitzen die Flächen im Untersuchungsgebiet eine mittlere Bedeutung für 
die Kaltluftproduktion. Lufthygienische Belastungen sind auf Grund der Durchlüftungsverhältnisse nicht 
zu erwarten. 

3.6 Schutzgut Landschaft 

Der Geltungsbereich befindet sich in der naturräumlichen Einheit „Saar-Nahe Bergland“ und deren Un-
tereinheit „Rheingrafensteiner Hochfläche“. Unmittelbar nördlich grenzt bereits das „Wöllsteiner Hügel-
land“ der Großlandschaft „Nördliches Oberrheintiefland“ an. Die „Rheingrafensteiner Hochfläche“ ist 
überwiegend durch großflächige Waldflächen geprägt. Das Plangebiet wird jedoch durch die genannten 
baulichen Anlagen, Offenlandflächen sowie die erläuterten Freizeitnutzungen geprägt. Im Norden wird 
der Raum von landschaftsprägenden Feldgehölzen und Sukzessionsflächen mit Wiesen und Gebü-
schen eingenommen. Die nahezu vollständig umzäunten Flächen des Multifunktions- und Baseballfel-
des sowie der Bauhofflächen und Bogenschießanlagen werden ebenfalls von ruderalen Wiesen und 
vereinzelten Gebüschen umgeben und partiell abgeschirmt. Östlich und südöstlich grenzt das Naher-
holungs- und Freizeitgelände an die Lagerflächen. Neben zahlreichen Einrichtungen, wie Spielplätzen, 
Grillplatz, Campingplatz und Hochseilklettergarten, wird das Gelände von intensiv gepflegtem Grünland 
geprägt. 

Insgesamt weist der Geltungsbereich sowohl durch die militärische Vornutzung als auch durch die ak-
tuelle Freizeitnutzung eine starke anthropogene Überprägung auf. Das Stadt- und Landschaftsbild ist 
durch die vorhandenen Gebäude und Freiflächen, aber auch durch die bestehende Sendeanlage in 
Gittermastbauweise, die Betriebsflächen des Bauhofes sowie die ehemalige militärische Zaunanlage 
geprägt und vorbelastet. Naturnähe – als Urwüchsigkeit und Ungestörtheit eines Landschaftsausschnit-
tes – ist im Plangebiet, das völlig von menschlicher Nutzung überprägt ist, allenfalls nördlich außerhalb 
des Geltungsbereiches in Form der bestehenden flächigen Sukzessions- und Gehölzflächen vorzufin-
den.  

3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne von Bau- und Bodendenkmalen sind im Geltungsbereich nicht bekannt. An Sach-
gütern sind die baulichen Anlagen und Medien zu nennen. 

3.8 Wechselwirkungen 

Das Gebiet wurde lange Jahre militärisch genutzt, was sich in einem vergleichsweise hohen Versiege-
lungsgrad sowie teilweise noch vorhandenen Bodenverunreinigungen widerspiegelt. Nach Aufgabe der 
militärischen Nutzung wurde das Gebiet einer zivilen Wiedernutzbarmachung zugeführt. Mit Ausnahme 
der Sukzessions- und Gehölzflächen nördlich des Geltungsbereiches unterliegen nahezu alle Fläche 
einer Freizeitnutzung und sind entsprechend vorbelastet, was sich auf fast alle Schutzgüter auswirkt. 
Auf Grund des hohen Freiflächenanteils ist dem Plangebiet eine klimatische Funktion als Kaltluftpro-
duktionsfläche zuzuschreiben. Bedingt durch die Lage im überregional bedeutsamen Naherholungsge-
biet „Bad Kreuznacher Stadtwald“ kann dem Raum eine hohe Bedeutung als Erholungsraum zugespro-
chen werden, so dass entsprechende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Landschaft und 
Menschen zu konstatieren sind. 

4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 

Das im Süden festgesetzte SO2, die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkplatz“ 
sowie die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden entsprechend der Realnutzung festge-
setzt. Somit lassen sich in diesen Bereichen auch keine Auswirkungen auf die Schutzgüter ableiten. 



Bebauungsplan „Konversionsfläche Kuhberg / Rheingrafenstein“ (Nr. 9/11) Stadt Bad Kreuznach 
Umweltbericht Seite 24 

 Stadt Bad Kreuznach Stand: Fassung gemäß Satzungsbeschluss vom 04.06.2020 

4.1 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Während der Bauzeit kommt es zu einem erhöhtem LKW-Anteil und andere durch die Bauarbeiten ent-
stehende Emissionen, wie z. B. Baustellenlärm, Luftschadstoffe, Stäube und Erschütterungen. Die Aus-
wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase beschränkt und bei Beachtung der geltenden Vorschriften 
sowie der Durchführung gemäß dem Stand der Technik als nicht erheblich zu bezeichnen. 

Die Realisierung des SO1 bzw. der Errichtung und der Betrieb der Freien Schule mit angeschlossener 
Kita werden mit einer Verkehrszunahme, insbesondere auf der Rheingrafenstraße, verbunden sein. Es 
wurde daher ein Verkehrsgutachten erstellt, das die Leistungsfähigkeit der externen Anbindungen im 
Hinblick auf den zusätzlich zu erwartenden Verkehr untersucht und bewertet. Auf Grundlage von Ver-
kehrszählungen an den Knotenpunkten „Rheingrafenstraße/Ledderhoser Weg“ und „L 412 / Panzer-
straße“ wurden Prognosen über die zusätzlich zu erwartenden Fahrten erstellt. Im Ergebnis ist die Re-
alisierung des Bebauungsplanes als unkritisch für die Verkehrsqualität der betroffenen Knotenpunkte 
einzustufen (Ingenieurbüro Giloy & Löser, 2018, S. 10). 

Auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung wurde zur Beurteilung des Verkehrslärms an den betroffenen 
Wohnnutzungen eine schalltechnische Prognose durch das Büro GSB gbR erstellt. Die schalltechnische 
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Realisierung des Bebauungsplans keine wesentlichen 
Zunahmen des Verkehrslärms zu erwarten sind. Es werden Pegelzunahmen bis 0,7 dB in der Rhein-
grafenstraße Nord ermittelt. Zunahmen in dieser Größenordnung sind für das menschliche Gehör nicht 
wahrnehmbar und als zumutbar einzustufen. Eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“ wurde gutachterlich nicht prognostiziert. 

Durch die Planung wird der Teil des Konversionsgeländes, am Rande des ausgedehnten Bad Kreuzna-
cher Stadtwaldes und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Freizeitgelände als Schwerpunkt einer viel-
fältigen Naherholungsstruktur ausgebaut und gesichert. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu konstatieren. 

4.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 

4.2.1 Schutzgut Tiere 

Durch den Bebauungsplan werden Verluste vorhandener Biotop- und Nutzungsstrukturen und Lebens-
räume für Tiere planungsrechtlich vorbereitet. Es handelt sich überwiegend um stark anthropogen be-
dingte Biotope, die als leicht ersetzbare und häufig im Naturraum vorkommenden Biotope eine geringe 
bis überwiegend mäßige Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz aufweisen. Innerhalb des Gel-
tungsbereiches wurden jedoch auch pauschal geschützte Biotope gemäß § 30 BNatschG i. V. m. § 15 
LNatSchG erfasst, so dass eine Ausnahme von den Verboten des § 15 LNatSchG von der Unteren 
Naturschutzbehörde erforderlich ist. 

Das im Süden festgesetzte SO2, die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkplatz“, 
die Verkehrsflächen der Reingrafenstraße sowie die festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB werden entsprechend der Realnutzung festgesetzt. Eingriffe sind auf diesen Flächen nicht vor-
gesehen, die potentiellen Erweiterungsmöglichkeiten im SO2 sind marginal, so dass diese Flächen in 
der Eingriffs-Bilanzierung unberücksichtigt bleiben können. Die vorhandenen Biotop- und Nutzungs-
strukturen innerhalb des SO1 werden vollständig beansprucht. 

4.2.1.1 Avifauna 

Während der Bauphase kommt es zu temporären Störungen durch Lärm und visuelle Störungen inner-
halb des Geltungsbereiches und der angrenzenden Biotope. Bau- und anlagebedingt ist auch ein Abriss 
bestehender Gebäude zu verzeichnen. Nischenbrüter an den Gebäuden wurden jedoch nicht nachge-
wiesen, die im Gebiet vorkommenden Nischenbrüter nutzen die Nischen und Lücken in den abgelager-
ten Materialien auf dem Bauhof- und Forstgelände. 

Anlagebedingt ist ein kleinflächiger Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten zu verzeichnen. Grund-
sätzlich wird aus gutachterlicher Sicht der Lebensraumverlust für die gefährdeten bzw. in der Vorwarn-
liste geführten Arten als nicht erheblich klassifiziert, da die im Gebiet vorkommenden Brutvogelarten 
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keine hohen Habitatansprüche stellen und an häufige Nistplatzwechsel angepasst sind. Auf Grund des 
großräumigen und hochwertigen Angebots an geeigneten Habitatstrukturen im Umfeld sind diese Arten 
in der Lage auf geeignete Lebensräume im Umfeld auszuweichen. 

Im Untersuchungsgebiet wurden mit Baumfalke, Grünspecht, Habicht, Mäusebussard, Schwarzmilan, 
Steinkauz, Turmfalke, Turteltaube und Waldkauz neun gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng ge-
schützte Arten erfasst. „Für die alle genannten Arten, bis auf Turteltaube und Grünspecht, besitzt das 
Plangebiet jedoch keine hohe Bedeutung, da sie lediglich als Nahrungsgäste eingestuft werden. Turtel-
taube und Grünspecht brüten innerhalb der im Norden des Bebauungsplanbereichs liegenden Gehölz-
strukturen“ (viriditas 2019a, S.14). Der Verlust des Nahrungsraums wird auf Grund des großräumigen 
Angebots an Nahrungsraum im unmittelbar angrenzenden Umfeld sowie der Mobilität der Arten als nicht 
erheblich eingestuft.  

Durch die Sicherung der Fettwiese und dem darauf befindlichen Baumbestand sowie der Sicherung von 
Ruderalbeständen mit Einzelbäumen an den Rändern des Geltungsbereichs können erhebliche Beein-
trächtigungen in Folge eines Verlustes von Bruthabitaten vermieden werden. Durch die zusätzliche 
Schaffung der Randeingrünungen um das SO1 sowie die Pflanzung von Bäumen je 100 m² versiegelter 
Flächen werden künftig Biotopstrukturen entstehen, die den Verlust der Brutansprüche auszugleichen 
vermögen. Zur Vermeidung von Tötungen von Einzelindividuen sind die Baufeldräumung sowie die Ro-
dungsarbeiten im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum zwischen 01.10. und 28./29.02. des Folgejah-
res durchzuführen. 

4.2.1.2 Reptilien  

Wie in Kapitel 3.2.1.2 beschrieben, stellen Teilbereiche des Geltungsbereiches einen Ganzjahresle-
bensraum für die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Zauneidechsen und Schling-
nattern dar. 

Dabei werden Lebensräume in der Größenordnung von ca. 1,5 ha durch die Zauneidechse und ca. 1,1 
ha durch die Schlingnatter besiedelt. Diese Lebensräume gehen bei Realisierung des Bebauungsplans 
vollständig verloren. 

Einzelexemplare bzw. die lokale Population sowohl der Zauneidechse als auch der Schlingnatter sind 
bau- und anlagebedingt hinsichtlich des Tötungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG direkt betrof-
fen. Zudem kommt es bei Realisierung des Bebauungsplans zur Zerstörung von Reproduktions- und 
Überwinterungsstätten und somit zum Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Da die lokale Zau-
neidechsen- und Schlingnatter-Population das Gebiet als Ganzjahreslebensraum nutzen, lässt sich eine 
Betroffenheit der Arten bei Realisierung des Vorhabens nicht durch eine Regelung der Bauzeiten ver-
meiden. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist daher ein umfassendes Maßnahmen-
konzept erforderlich, das in dem „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag Zauneidechse und Schlingnatter“ 
dokumentiert ist (siehe Anlage 2). Dieses sieht die vorgezogene Schaffung von Ersatzlebensräumen 
als Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität des Lebensraumes 
(CEF-Maßnahme) und die Umsiedelung der Zauneidechse und Schlingnatter in diese Ersatzlebens-
räume vor. Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich im unmittelbaren Umfeld des Geltungsberei-
ches. In der Summe werden Flächen in der Größenordnung von ca. 1,8 ha als Reptilienlebensraum 
aufgewertet und dauerhaft gesichert.  

Weitere im Gebiet vorkommende Reptilienarten sind die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders 
geschützten Arten Blindschleiche und die Ringelnatter. Diese Reptilienarten werden im Zuge der Maß-
nahmen für Zauneidechse und Schlingnatter mitberücksichtigt. 

Bei Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes lassen sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände und 
erhebliche Beeinträchtigungen auf die Reptilien ausschließen. 

4.2.1.3 Amphibien 

Innerhalb des Geltungsbereiches konnte ein Individuum der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng 
geschützten Wechselkröte (Bufo viridis) festgestellt werden. Da es sich aus gutachterlicher Sicht um 
einen Zufallsfund handelt, wird die Art als nicht planungsrelevant eingestuft. 
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Als gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Arten konnten Teichfrosch, Teichmolch 
und Erdkröte (Totfund auf der Rheingrafenstraße) nachgewiesen werden. Reproduktionsnachweise ge-
langen hierbei nur vom Teichmolch. Für die übrigen Arten weisen die Betonbecken keine oder allenfalls 
temporär eingeschränkte Eignung als Laichgewässer auf. Durch die Realisierung des Bebauungsplans 
gehen zwei je 10 m² große, künstlich angelegte Strukturen, die als Reproduktionsgewässer für den 
Teichmolch dienen, verloren. Der Verlust wird jedoch auf Grund der weiten Verbreitung des Teichmol-
ches sowie dem gesicherten Vorkommen im Umfeld des Geltungsbereiches in den nahe gelegenen 
Naturschutzgebieten und der Tatsache, dass sich beim Bestandsbecken um ein „künstliches“ Becken 
ohne nennenswerte aquatische Lebensraumqualität handelt, als nicht erheblich eingestuft. 

Durch die Festsetzung des naturnahen Teiches am Nordostrand des Geltungsbereichs werden jedoch 
Habitate geschaffen, die künftig einwandernden Amphibien als Lebensraum dienen können. 

4.2.1.4 Insekten 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Arten wurden nicht nachgewiesen.  

Als nennenswert ist das Vorkommen der gemäß Bundesartenschutzverordnung streng geschützten 
Tagfalterarten Mehrbrütiger Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus armoricanus) und Brombeer-Perlmutterfalter 
(Brenthis daphne) einzustufen. Als gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützte Arten 
wurden die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) und die Europäischen Gottesanbe-
terin (Mantis religiosa) erfasst.  

Für alle genannten Arten liegen im Umfeld – insbesondere in dem strukturreichen Gehölz-Offenland-
Mosaik nördlich des Geltungsbereiches – ideale Lebensraumbedingungen vor, so dass der Lebens-
raumverlust als nicht erheblich eingestuft wird. 

Durch die Sicherung der Fettwiese und dem darauf befindlichen Baumbestand sowie der Sicherung von 
Ruderalbeständen mit Einzelbäumen an den Rändern des Geltungsbereichs können erhebliche Beein-
trächtigungen in Folge eines Lebensraumverlustes vermieden werden.  

Durch die zusätzliche Schaffung der Randeingrünungen um das SO1 sowie die Pflanzung von Bäumen 
je 100 m² versiegelter Flächen werden künftig Biotopstrukturen entstehen, die den Verlust teilweise 
auszugleichen vermögen. Mit Herstellung der CEF-Flächen für die Reptilien in der Größenordnung von 
ca. 18.670 m² werden künftig magere, xerotherme Biotopstrukturen entstehen, die den Lebensraumver-
lust der Insekten mehr als ausgleichen. 

4.2.1.5 Fledermäuse 

Wie in Kapitel 3.2.1.5 beschrieben, wird der Geltungsbereich ausschließlich als Jagdgebiet genutzt. Da 
die Funktion des Jagdgebietes im weiteren Umfeld großräumig erhalten bleibt und nach Beendigung 
der Baumaßnahme wiederhergestellt ist, lassen sich erhebliche Beeinträchtigungen durch den tempo-
rären Verlust des Jagdhabitats ausschließen. 

Die im Geltungsbereich vorkommenden Gebäude weisen keine Eignung als Sommer- oder Winterquar-
tier auf. Jedoch ist nie gänzlich auszuschließen, dass im Sommer Tagesquartiere hinter Fassaden- oder 
Gebäudeteilen genutzt werden können. Um eine Gefährdung von evtl. vorkommenden Fledermäusen 
während der Abrissarbeiten zu vermeiden, ist der Abriss in den Wintermonaten (01.11.-31.03) durchzu-
führen. Ist ein Abriss außerhalb dieses Zeitraums unvermeidbar, so sind die Gebäude vor Abriss noch-
mals auf evtl. dort vorkommende Fledermäuse durch einen Biologen zu prüfen. 

Unter Zugrundelegung der zeitlichen Befristung der Abrissmaßnahmen lassen sich erhebliche Beein-
trächtigungen und artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausschließen. 

4.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Das im Süden festgesetzte SO2, die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkplatz“, 
die Verkehrsflächen der Reingrafenstraße sowie die festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB werden entsprechend der Realnutzung festgesetzt. Eingriffe sind auf diesen Flächen nicht 
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vorgesehen, die potentiellen Erweiterungsmöglichkeiten im SO2 sind allenfalls marginal, so dass diese 
Flächen in der Eingriffs-Bilanzierung unberücksichtigt bleiben können. Die vorhandenen Biotop- und 
Nutzungsstrukturen innerhalb des SO1 werden hingegen vollständig beansprucht. Die Bilanzierung ist 
der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 

Biotoptyp Bewertung Fläche (m²) Anteil 

Magerwiese *  4 – sehr wertvoll 1.052 5,03% 

Ruderale Wiese 2 – bedingt wertvoll 656 3,3% 

Sport- und Erholungsanlage mit geringem Versiege-
lungsgrad 

1 – mäßiger Biotopwert 
3.183 15,21% 

Gebäude 0 – geringwertig 748 3,57% 

Hof, Platz, Weg 0 – geringwertig 1.089 5,20% 

Betonbecken Tümpel 0 – geringwertig 21 0,10% 

Schotterplatz 0 – geringwertig 454 2,17% 

Gebäudeeingrünung 1 – mäßiger Biotopwert 197 0,94% 

Lagerplatz versiegelt 0 – geringwertig 2.757 13,17% 

Lagerplatz geschottert 0 – geringwertig 3.761 17,97% 

Lagerplatz unversiegelt 1 – mäßiger Biotopwert 6.462 30,88% 

Lagerplatz unversiegelt staufeucht 1 – mäßiger Biotopwert 15 0,07% 

Lagerplatz Gebäude 0 – geringwertig 68 0,32% 

Lagerplatz Randeingrünung 1 – mäßiger Biotopwert 370 1,77% 

Wasserbehälter 1 – mäßiger Biotopwert 95 0,45% 

SUMME  20.928 100% 

* pauschal geschützt gemäß § 15 LNatSchG    

Tabelle 5: Beanspruchung von Biotop- und Nutzungsstrukturen 

Es handelt sich somit überwiegend um versiegelte und verdichtete Flächen. Diese Biotope der Wertstu-
fen „sehr gering“ und „gering“ sind anthropogen überprägt, häufigen Störungen und Beeinträchtigungen 
ausgesetzt, leicht ersetzbar und weisen eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auf. 

Darüber hinaus ist der Verlust nachstehender Einzelbäume zu verzeichnen: 

 5 Stück standortfremde Nadelbäume (Fichten) sowie eine standortfremde Pappel 

 16 Stück kleinere, standortgerechte Laubbäume, wie beispielsweise Feldahorn, Bergahorn, Eiche, 
Weiden 

 13 Stück Obstgehölze, wie beispielsweise Walnuss, Birne, Vogelkirsche und Schlehe 

In untergeordnetem Maße werden durch die Beanspruchung der Magerwiese hochwertige und pauschal 
geschützte Biotope beansprucht. Biotop- und Nutzungsstrukturen der Wertstufe „mittel“ sind in einem 
Umfang von 656 m² betroffen. Der Verlust dieser Biotop- und Nutzungsstrukturen in der Größenordnung 
von insgesamt 1.708 m² kann als ausgleichbar klassifiziert werden. Für die mit „sehr gering“ und „gering“ 
bewerteten Flächen besteht kein Ausgleichserfordernis. Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutz-
gut Pflanzen können auf Grund der Vorbelastung ausgeschlossen werden. 

Durch die Schaffung der Randeingrünungen um das SO1, die festgesetzte Parkplatz-Begrünung sowie 
die vorgegebene sukzessive Pflanzung von insgesamt 40 Bäumen werden künftig Biotopstrukturen ent-
stehen, die den Verlust der als gering eingestuften Gehölzbiotope (Gebäudeeingrünung, Lagerplatz 
Randeingrünung) bereits im Gebiet auszugleichen vermögen. Die Wiesen und ruderale Flächen sind 
funktional auszugleichen (Geltungsbereich B). 
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4.2.3 Biologische Vielfalt 

Wie in Kapitel 3.2.3 erläutert, sind auf den Flächen des Geltungsbereiches eine mittlere Artenvielfalt 
und somit auch eine mittlere biologische Vielfalt nachgewiesen. Die Umsetzung des Bebauungsplans 
ist mit Flächeninanspruchnahmen verbunden. Dies führt zu einem Lebensraum- und Nahrungsraum-
verlust von Vögeln und Reptilien sowie einem Verlust von Biotop- und Nutzungsstrukturen. Innerhalb 
des Geltungsbereiches wird sich auf Grund der Umsiedelung der Reptilien die biologische Vielfalt ver-
ringern. Durch die Schaffung der Randeingrünungen um das SO1 werden künftig Biotopstrukturen ent-
stehen, die einigen betroffenen Vogelarten wieder als Lebensraum dienen werden. Durch die vorgezo-
gene Sicherung des Reptilienlebensraums im Umfeld des Plangebietes wird der günstige Erhaltungs-
zustand der lokalen Population langfristig gesichert und die biologische Vielfalt im Planungsraum nicht 
entscheidungserheblich verändert. 

4.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Die Realisierung des Bebauungsplans bereitet Flächeninanspruchnahmen bzw. -umwandlungen pla-
nungsrechtlich vor. Hierbei ist jedoch hervorzuheben, dass es sich bei der Planung um eine Wiedernutz-
barmachung und Nachverdichtung bereits bebauter, ehemals militärisch genutzter Gebiete handelt und 
der Flächenverbrauch im Außenbereich dadurch verringert werden kann. Einerseits werden Flächen 
durch die Vorhaben unmittelbar durch Versiegelung und Überbauung verändert. Andererseits ergeben 
sich Flächenumwandlungen durch naturschutzfachlich und artenschutzrechtlich begründete Aus-
gleichsmaßnahmen.  

Während der Bauphase besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der natürlich gewachsenen Boden-
struktur, beispielsweise durch Bodenverdichtungen beim Einsatz der Baumaschinen oder durch Schad-
stoffeinträge in den Boden durch Treibstoffe oder Schmiermittel. Bei Einhaltung der einschlägigen Si-
cherheitsvorschriften sowie der geltenden Normen zum Bodenschutz während der Bauphase kann 
diese Gefahr jedoch auf ein unbedenkliches Maß minimiert werden. 

Durch die jahrzehntelang andauernde Nutzung als militärischer Standort sind die Böden innerhalb des 
Geltungsbereiches stark anthropogen überprägt. Der überwiegende Anteil der Böden ist durch Versie-
gelungen und Verdichtungen gekennzeichnet. Für den ehemaligen Generatoren-Standort US-Übungs-
gelände Bad Kreuznach mit Radiostation und Schießstand, Reg-Nr.: 133 00 006 - 0012/003) bestand 
ein Altlastverdacht. Die Untersuchungsergebnisse der in Auftrag gegebenen orientierenden Bodenun-
tersuchung ergaben im Hinblick auf die geplante sensible Nutzung keine Hinweise auf das Vorliegen 
schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit. 
Auf Grundlage weiterer Untersuchungen konnte auch diese Fläche inzwischen deutlich reduziert wer-
den, sodass nur zwei relativ kleine Teilbereiche als „altlastverdächtig“ verblieben sind, die im Bebau-
ungsplan als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gemäß § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet wird. 

(Nähere Ausführungen dazu s. Kap. 4.3 der Begründung, Unterpunkt „Altlasten, Altablagerungen, Alt-
standorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen“ sowie im Hinweis Nr. 13 in Ab-
schnitt IV des Satzungstextes; auf diese ausführlichen Erläuterungen sei an dieser Stelle verwiesen). 

Die Umsetzung des Bebauungsplans ist unter Zugrundelegung der Vorbelastung mit einer Neuversie-
gelung und somit mit dem Verlust von Böden verbunden. Betroffen sind ausschließlich anthropogen 
überprägte Böden. Auf den künftig versiegelten Flächen im Umfang von ca. 8.370 m² kommt es zu 
einem Verlust der Lebensraumfunktion für Pflanzen sowie der Funktion des Bodens im Wasserhaushalt. 
Der Verlust von Böden ist im naturwissenschaftlichen Sinne nicht ausgleichbar und somit als erheblich 
einzustufen. 

Durch die Festsetzung der wassergebundenen Bauweise für nicht überdachte Zuwege, Fuß- und Rad-
wege sowie oberirdische Kfz- Stellplätze, einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten, der beschränkenden 
Festsetzung von Grundflächenzahlen und absoluten Grundflächen sowie der Begrünung von Park- und 
Stellplätzen und der flächenhaften Grüngestaltung der unbebauten Bereiche des Sondergebietes SO1 

werden der Versiegelungsgrad und somit der Eingriff deutlich minimiert. 
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4.4 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer und Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Bei Beachtung der Auflagen 
zum Heilquellenschutzgebiet lassen sich Beeinträchtigungen ausschließen, zumal keine Nutzungen er-
möglicht werden, die nachteilige Auswirkungen auf die hygienische Beschaffenheit, die chemische Zu-
sammensetzung, die physikalischen Eigenschaften und auf die Ergiebigkeit der Heilquellen bewirken. 

Die mögliche Überbauung und damit verbundene Versiegelung von 8.370 m² führt zu einem Verlust der 
Versickerungs- und Wasserrückhaltevermögens auf diesen Flächen. Dadurch kommt es zunächst zu 
einer Verringerung der Grundwasserneubildung und einer Abflussverschärfung. Da jedoch im Gebiet 
eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung mittels Versickerung in flachen Mulden und Mulden-Rigo-
len-Systemen erfolgen kann, sind keine Abflussverschärfung und keine Beeinträchtigung für den Ge-
wässerhaushalt zu erwarten. 

Durch die festgesetzte Dachbegrünung für flache und flach geneigte Dächer kann bereits eine Verrin-
gerung des Oberflächenwasserabflusses durch Verzögerung der Ableitung des Regenwassers und 
durch die Verdunstung bzw. die Aufnahme durch die Pflanzen ermöglicht werden. Durch die Festset-
zung der wassergebunden Bauweise für nicht überdachte Zuwege, Fuß- und Radwege sowie oberirdi-
sche Kfz- Stellplätze, einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten sowie der Beschränkung der Grundflächen-
zahl und der zusätzlichen Vorgabe, Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO mit einem gewis-
sen Mindestanteil wasserdurchlässig zu befestigen, wird darüber hinaus der Versiegelungsgrad und 
somit der Eingriff minimiert. 

Für das Schutzgut Wasser verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Realisierung des 
Plans. 

4.5 Schutzgüter Klima/Luft 

Das Umweltbundesamt sowie das Klimawandelinformationssystem Rheinland-Pfalz stellen mögliche 
Folgen des Klimawandels auf Landesebene, bezogen auf verschiedene Handlungsfelder, dar. Für 
Rheinland-Pfalz werden die nachstehenden für die gegenständliche Bauleitplanung relevanten Klima-
folgen prognostiziert: 

- Anstieg der Jahresmitteltemperatur 

- Verlängerung der Vegetationsperiode 

- Anstieg sommerlicher Hitze- und Dürreperioden 

- Verlagerung der Niederschlagsmengen aus dem Sommer in Frühling und Winter 

- Zunahme von Starkregenereignissen 

Eine Anfälligkeit der durch den Bebauungsplan planungsrechtlich ermöglichten Vorhaben gegenüber 
den Folgen des Klimawandels lässt sich nicht ableiten. Zwar wird eine Zunahme von Starkregenereig-
nissen prognostiziert; auf Grund der exponierten Lage ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich 
kurzzeitige Überflutungen auf die planungsrechtlich ermöglichten Nutzungen nachteilig auswirken. 

Durch den Bebauungsplan wird eine Erhöhung der Wärmebelastung im Plangebiet durch Windverfrach-
tung von Emissionen aus zusätzlichem Verkehr, durch den Verlust von Kaltluft produzierenden Freiflä-
chen sowie durch erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden und Belägen planungsrechtlich ermöglicht.  

Durch den im Untersuchungsgebiet prognostizierten zusätzlichen Straßenverkehr kommt es zu Treib-
hausgasemissionen, die eine Veränderung des Klimas herbeiführen können. Da die geplante Schule 
nachmittags und am Wochenende geschlossen ist, wird die morgendliche Spitzenstunde zwischen 7.00 
und 8.00 Uhr (mit Berufs- und Schulverkehr) als Maßstab herangezogen. Die Straßenverkehrszählung 
2018 ergab in der maßgeblichen Spitzenstunde Verkehrsbewegungen von 44 Kfz/h. Die prognostizier-
ten Verkehrsbewegungen in der maßgeblichen Spitzenstunde morgens betragen für den Prognoseho-
rizont 2030 501 Kfz/h. Anzumerken ist hierbei, dass für die Verkehrsprognose ausschließlich Pkw-Fahr-
ten angenommen und keine Beförderung von Schulkindern durch einen Bus angenommen wurde. Auch 
wurde der Besetzungsgrad der Fahrzeuge geringer angesetzt, mit der Folge, dass mehr Fahrzeuge 
bzw. Fahrten berechnet wurden, um „auf der sicheren Seite“ zu sein. In der Realität werden somit deut-
lich weniger Fahrbewegungen zu verzeichnen sein. 
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Festsetzungen zur Nutzung erneuerbarer Energien bzw. zur sparsamen und effizienten Nutzung von 
Energie werden im Bebauungsplan nicht getroffen. Ausdrücklich zugelassen ist jedoch die Nutzung er-
neuerbarer Energien in Form von Photovoltaikanlagen. 

Im Rahmen der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen, so insbesondere durch  

- die Festsetzung von Dachbegrünungen im Falle der Realisierung von flachen oder flach geneigten 
Dächern, 

- die Überstellung von Parkplätzen im nördlichen Sondergebiet mit hochstämmigen Laubbäumen, 

- die Auflage, innerhalb dieses Teilgebietes sukzessive weitere 40 hochstämmige Laubbäume zu 
pflanzen, sowie  

- die festgesetzte Randeingrünung des SO1, 

werden zusätzliche Grünstrukturen im Plangebiet entstehen, die kurz- bis mittelfristig bioklimatisch 
günstig wirken und die zu erwartenden Beeinträchtigungen ausgleichen. Zudem werden klimatisch be-
deutsame Gehölzstrukturen im Bebauungsplan dauerhaft gesichert. Den Erfordernissen des Klima-
schutzes wird somit durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen. 

Die zusätzlichen Beeinträchtigungen werden daher unter Zugrundelegung der Lage innerhalb des groß-
flächigen Kaltluftentstehungsgebiet sowie der angrenzenden Waldflächen des Kreuznacher Stadtwal-
des als Frischluftproduktionsfläche und der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringe-
rung als nicht erheblich eingestuft. 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Das im Süden festgesetzte SO2, die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkplatz“ 
sowie die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden entsprechend der Realnutzung festge-
setzt. Somit lassen sich in diesen Bereichen keine Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ablei-
ten. 

Die möglichen baulichen Anlagen der Freien Schule mit Kindertagesstätte verändern das Landschafts-
bild. Auf Grund der anthropogenen Überprägung sowie der bestehenden Vorbelastung ist jedoch durch 
eine angemessene Freianlagengestaltung von einer Verbesserung der Situation auszugehen, zumal 
die Höhe der baulichen Anlagen wirksam beschränkt wird und eine der exponierten Situation angemes-
sene Randeingrünung bzw. Abschirmung durch Festsetzungen von Flächen für das Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB gesichert wird.  

Der Verlust der 16 Stück kleineren, standortgerechten Laubbäume sowie die 13 Obstgehölze kann im 
nördlichen Teilgebiet SO1 durch die Pflanzung von 40 hochstämmige Einzelbäume ausgeglichen wer-
den. 

Erhebliche Beeinträchtigungen lassen sich unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen nicht ableiten. 

4.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen. Bau- oder Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht 
bekannt.  

4.8 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen, die durch die Planung ermöglicht werden, beziehen sich im Wesentlichen auf 
die Flächeninanspruchnahme mit der Folge der dauerhaften Überprägung von Böden durch Überbau-
ung bzw. Versiegelung und somit primär auf den Bodenhaushalt. Hierdurch werden gleichzeitig Sekun-
därwirkungen auf die Schutzgüter Wasser, Tiere und Pflanzen, Klima / Luft sowie Landschaft und letzt-
lich auf den Menschen ausgelöst; die hier jedoch – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern 
genannten Beeinträchtigungen hinaus – insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind. 
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5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nicht-Durchführung der Planung 

Tendenzen, dass sich der gegenwärtige Zustand von Natur und Landschaft bei Nichtverwirklichung des 
Vorhabens wesentlich ändert, sind derzeit nicht zu erkennen. Angesichts der Lage und der Gebietsaus-
stattung ist weiterhin mit der bisherigen freizeitgebundenen, sportlichen und für Bildungszwecke ausge-
richteten Nutzung zu rechnen. Auch wäre nicht mit einer Einstellung der Nutzung des Bauhofs sowie 
des Forstlagers zu rechnen.  

Dabei würde sich der Anteil an versiegelten Flächen wohl nicht verringern, voraussichtlich aber auch 
nicht nennenswert erhöhen, da von weiteren Genehmigungen baulicher Anlagen auf Grund der derzei-
tigen Lage im Außenbereich nicht auszugehen ist. 

6 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

6.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

 Kennzeichnung § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB der nun im aktuellem Bodenschutzkataster (Stand: 
23.10.2019) noch als hinreichend altlastverdächtig verbliebenen beiden Teilbereiche des Altstand-
ortes, also  

- die Bodenplatte am Generatorenstandort (Reg-Nr.: 133 00 006 - 0012 / 003-01) sowie  
- der Abscheider (Reg-Nr.: 133 00 006 - 0012 / 003-05), 

in der Planfassung des Bebauuungsplanes sowie Übernahme der diesbezüglichen wasserrechtli-
chen Vorgaben der Oberen Wasserbehörde in den Satzungstext.  

 Planungsrechtliche Sicherung der etablierten Freizeitnutzung zur Gewährleistung der wichtigen Er-
holungsfunktion des Gebietes. 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

 Einsatz einer ökologischen Baubegleitung, welche die nachstehenden artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen begleitet. 

- Durchführung von Rodungsarbeiten gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der Vege-
tationsperiode zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen, d.h. die Rodungsarbeiten sind nur 
im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28./29.02. des Folgejahres zulässig. Dabei sind die 
Wurzelstubben zunächst aus artenschutzrechtlichen Gründen zu belassen, um eine Beschädi-
gung etwaiger Überwinterungsquartiere der Reptilien und Amphibien zu vermeiden. Den An-
weisungen der ökologischen Baubegleitung ist Folge zu leisten. 

- Beginn der Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit der Avifauna, d.h. der Abtrag der gelagerten 
Materialien, die Nischenbrütern als Niststätte dienen können, ist nur im Zeitraum zwischen dem 
01.10. und dem 28./29.02. des Folgejahres zulässig. Bodennahe Ablagerungen, in denen even-
tuell Reptilien und/oder Amphibien überwintern können, sind in der Aktivitätszeit der Reptilien 
und Amphibien abzutragen. Die Aktivitätszeit ist abhängig von der Witterung, als Richtwert kann 
der Zeitraum Mitte März/Anfang April bis Ende September dienen. Den Anweisungen der öko-
logischen Baubegleitung ist Folge zu leisten. 

- Abriss der bestehenden Gebäude im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 01. März 
zum Individuenschutz von Fledermäusen, die Nischen und Spalten während der Sommerzeit 
potentiell als Tagesversteck nutzen. Sollte der Abriss in diesem Zeitraum unvermeidbar sein, 
sind die Gebäude durch die ökologische Baubegleitung auf Fledermausbesatz zu überprüfen. 
Den Anweisungen der ökologischen Baubegleitung ist Folge zu leisten. 

- Mahdgutübertrag: Die im Geltungsbereich vorkommende pauschal geschützte Wiese im Be-
reich südlich des bestehenden Bogenschützengeländes ist nach Angaben (Zeitpunkt, Schnitt-
höhe) der ökologischen Baubegleitung zu mähen und das gewonnene Mahdgut auf den zu 
entwickelnden Ausgleichsflächen fachgerecht auszubringen. 
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- Umsiedelung der Schlingnatter- und Zauneidechsenpopulation zur Vermeidung des Eintretens 
des Tötungstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

 Beachtung der Vorgaben der DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie der RAS-LP4. 

 Festsetzung der Verwendung von warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttempera-
tur mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum zwischen 2.000 bis 3.000 Kelvin Farbtempera-
tur) zum Schutz nachtaktiver Insekten. 

 Sicherung und Aufwertung der Fettwiese mit Straßenbäumen entlang der Rheingrafenstraße durch 
Festsetzung von Einzelbäumen und Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB. 

 Schaffung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Plangebiet durch: 

- Bepflanzung/Begrünung der Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB zur Schaffung einer Randeingrünung, 

- Bepflanzung/Begrünung von Park- und Stellplätzen in den Sondergebieten durch Festsetzung 
eines Pflanzgebots gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, 

- Bepflanzung/Begrünung der unbebauten Bereiche des Sondergebietes SO1 durch textliche 
Festsetzung eines Pflanzgebotes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB (Pflanzung von 40 stand-
ortgerechten Einzelbäumen), 

- Anlage eines naturnahen Gewässer- und Retentions-Biotops im Nordosten des Sondergebietes 
SO1 und dadurch Aufwertung der Lebensraumbedingungen für Amphibien, 

- Verwendung gebietseigener Gehölze aus dem Herkunftsgebiet 4 „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ entsprechend des „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“, des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2012 und 

- Einsaat mit autochthonem und naturtreuem Saatgut gemäß den „Empfehlungen für Begrünun-
gen mit gebietseigenem Saatgut“ (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V., 2014) aus der Herkunftsregion 21 „Hessisches Bergland“ bzw. dem Produkti-
onsraum 4 „Westdeutsches Berg- und Hügelland“. 

Schutzgut Boden/Fläche 

 Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung bereits bebauter, ehemals militärisch genutzter Ge-
biete. 

 Beschränkung der Grundflächenzahl und der überbaubaren Flächen. 

 Festsetzung von wassergebundenen Bauweisen für Zufahrten, Stellplätze, Lagerflächen und Fuß-
wege. 

 Verringerung des Versiegelungsgrades und des Oberflächenabflusses durch Beschränkung der 
Grundflächenzahl. 

 Schutz des Bodens während der Bauphase: 

- Kein Befahren der Flächen sowie Ablagern von Baustoffen außerhalb des Baufeldes. Anwen-
dung der DIN 18920 „Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen“ und RAS-LP4; Vegetationsschutz durch Stellen eines Bauzaunes (oder gleich-
wertig), Vorhalten während der gesamten Bauzeit 

- Getrennter Ausbau, Lagerung und Wiedereinbau des Oberbodens gemäß DIN 18915 

- Säuberung und Tiefenlockerung (mind. 30 cm) der bauseits beanspruchten Flächen. 

 Sanierungs-Vorgaben für einen kleinen Teilbereich im Umfeld des Abscheiders (Bodenaustausch 
etc., s. Hinweis Nr. 13 in Abschnitt IV des Satzungstextes). 

Schutzgut Wasser 

 Verringerung des Versiegelungsgrades und des Oberflächenabflusses durch Beschränkung der 
Grundflächenzahl sowie Festsetzung von wassergebundenen Bauweisen für Zufahrten, Stell-
plätze, Lagerflächen und Fußwege. 
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 Rückhaltung und naturnahe Bewirtschaftung von Oberflächenwasser sowie Anlage eines naturna-
hen Teiches am Nordostrand des Geltungsbereichs. 

 Sicherung unbebauter Freiflächen durch die Beschränkung der Grundflächenzahl und die Festset-
zung wasserdurchlässiger Befestigungen für Nebenanlagen etc. sowie durch die Festsetzung von 
Flächen mit Pflanzgeboten und Pflanzbindungen sowie einer Fläche zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB; dadurch Ver-
meidung von Versiegelungen. 

 Festsetzung von Dachbegrünungen auf flachen oder flach geneigten Dächern ab einer Grundflä-
che von 100 m² und dadurch Verringerung des Oberflächenwasserabflusses durch Verzögerung 
der Ableitung des Regenwassers und durch die Verdunstung bzw. die Aufnahme durch die Pflan-
zen. 

Schutzgüter Klima/Luft 

 Schaffung klimatisch wirksamer Strukturen durch Bepflanzung/Begrünung der Flächen mit An-
pflanzgeboten. 

 Sicherung bestehender Gehölzflächen und Einzelgehölze. 

 Förderung der Durchlüftung durch Beschränkung der Baudichte mittels Festsetzung der offenen 
Bauweise. 

 Starke innere Durchgrünung zur Verbesserung des Lokalklimas (siehe auch Vermeidungs- und 
Verringerungsmaßnahmen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen). 

 Festsetzung der Stellplatz-Begrünung durch hochstämmige Laubbäume zur Beschattung und so-
mit Schaffung kleinklimatischer Gunsträume. 

 Festsetzung einer Dachbegrünung auf flachen oder flach geneigten Dächern ab einer Grundfläche 
von 100 m² mit den einschlägigen lokalklimatischen Gunstwirkungen. 

Schutzgut Landschaft 

 Sicherung bestehender Gehölzflächen und Einzelgehölze durch Festsetzung von Flächen für Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.  

 Festsetzung umfangreicher Maßnahmen / Pflanzgebote zur Randeingrünung sowie zur inneren 

Durchgrünung des Sondergebietes SO1. 

 Begrenzung der Gebäudehöhe sowie der Zahl der Vollgeschosse. 

 Vorgaben zu einer möglichst standortangepassten, unauffälligen Gestaltung von Dacheindeckun-
gen. 

 Restriktive Festsetzungen zu Einfriedungen zur Vermeidung unpassender Außenwirkungen in den 
öffentlichen Raum. 

 Ausschluss greller Fassaden und Außenwände zur Wahrung des Freiraumschutzes in diesem 
diesbezüglich bislang unbeeinträchtigten Außenbereich. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Beachtung des Arbeitsblatts DVGW GW 125 - Baumpflanzungen im Bereich von unterirdischen 
Versorgungsanlagen zur Vermeidung direkter Schädigungen der vorhandenen oder geplanter Lei-
tungen 

 Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutz-
gesetz) und den sich daraus ergebenden Meldepflichten bei zutage kommenden archäologischen 
Funden  
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6.2 Ausgleichsmaßnahmen 

6.2.1 Schutzgutbezogene Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsbedarf wird nachstehend schutzgutbezogen ermittelt. 

Schutzgut Tiere 

Erhebliche Beeinträchtigungen wurden für die Artengruppe der Reptilien prognostiziert. Der Lebens-
raumverlust für die Reptilien ist im Verhältnis 1:1 auszugleichen. Gemäß dem Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag werden für die Arten Zauneidechse und Schlingnatter Lebensräume in der Größenordnung 
von ca. 1,46 ha beansprucht. Demnach beträgt der Kompensationsbedarf für die Reptilien 1,46 ha. 

Für die übrigen Tierarten wurden keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert, so dass auch 
kein Ausgleichsbedarf erforderlich wird. Es sei jedoch angemerkt, dass durch die Anlage der für die 
Reptilien erforderlichen CEF-Maßnahmenflächen magere, xerotherme Biotopstrukturen entstehen wer-
den, die allen im Gebiet vorkommenden Arten, insbesondere den Insekten- aber auch Vogelarten, zu-
künftig verbesserte und vor Allem ungestörte Lebensraumbedingungen vorhält. 

Schutzgut Pflanzen 

Die beanspruchten Biotop- und Nutzungsstrukturen werden von der Wertstufe „mittel“ aufsteigend bi-
lanziert (siehe Kapitel 4.2.2). Die Ausgleichsverhältnisse (Eingriff : Ausgleich) werden entsprechend der 
Bedeutung und Wiederherstellbarkeit der beanspruchten Biotoptypen festgelegt: 

 Wertstufe 0: geringwertige Biotope:   – 

 Wertstufe 1: weniger wertvolle Biotope:  – 

 Wertstufe 2: bedingt wertvolle Biotope:  1:1 

 Wertstufe 3: wertvolle Biotope:   1:2 

 Wertstufe 4: sehr wertvolle Biotope:   1:3 

 Wertstufe 5: besonders wertvolle Biotope:  1:4 

Der Wertstufe 2 sind die Ruderalbestände in einer Größenordnung von ca. 656 m² zugeordnet (siehe 
Tabelle 5). Der Eingriff in die Magerwiese mit der Wertstufe 4 wird auf 1.052 m² beziffert (siehe Tabelle 
5). Höherwertigere Biotope kommen innerhalb des Geltungsbereiches nicht vor. Demnach beträgt der 
Kompensationsbedarf für das Schutzgut Pflanzen (656 x 1 + 1.052 x 3 =) 3.812 m².  

Schutzgüter Boden – Wasser – Klima/Luft 

Der Kompensationsbedarf für Eingriffe in Natur und Landschaft durch Neuversiegelung – und somit mit 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden – Wasser – Klima/Luft wird entsprechend der Art der Versie-
gelung mit nachstehenden Ausgleichsverhältnissen (Eingriff : Ausgleich = 1 : 1) festgelegt: 

Gemäß Tabelle 1 werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans unter Zugrundelegung der 
Vorbelastung Neuversiegelungen in einer Größenordnung von 8.370 m² planungsrechtlich ermöglicht. 
Demnach beträgt der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden 8.370 m². 

Schutzgut Landschaft 

Es werden keine landschaftsbildprägenden Biotope beansprucht. Erhebliche Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Landschaft sind nicht zu konstatieren, so dass auch kein diesbezüglicher funktionaler 
Ausgleich abzuleiten ist. 

Beanspruchung pauschal geschützter Biotope 

Der Eingriff in die Magerwiese wird auf 1.052 m² beziffert (siehe Tabelle 5). Demnach beträgt der Kom-
pensationsbedarf für pauschal geschützte Biotope 1.052 m². Gemäß § 30 BNatSchG kann auf Antrag 
eine Ausnahme von den Verbotshandlungen zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen gleich-
artig ausgeglichen werden können. 
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6.2.2 Baumpflanzungen innerhalb des SO1 

Innerhalb des Sondergebietes SO1 wird festgesetzt, dass 40 standortgerechte, hochstämmige Bäume 
I. oder II. Ordnung zu pflanzen sind. Auf Park- oder Stellplätzen in den Sondergebieten ist mindestens 
alle angefangene 6 Stellplätze ein Baum zu pflanzen. 

Die festgesetzten Baumpflanzungen sollen zur Belebung und inneren Durchgrünung des geplanten Be-
bauungsgebietes beitragen und damit vor allem die zu erwartende Beeinträchtigung des Lebensraum-
verlustes ubiquitärer Brutvogelarten sowie die des Landschaftsbildes ausgleichen.  

Da durch die Baumpflanzungen eine deutliche Aufwertung von Bodenfunktionen bisher anthropogen 
überprägter Lagerflächen erfolgt, werden diese mit einem nach ca. 15 Jahren zu erwartenden Kronen-
durchmesser von ca. 7 m und daraus resultierend mit einer durch die Baumkrone überstandenen Fläche 
in einer Größenordnung von ca. 40 m² in die Bilanz gestellt. 

Die Pflanzungen erfolgen gemäß DIN 18916. Alle hochstämmigen Bäume sind anzupfahlen und mit 
Fege- bzw. Verbissschutz (Fegeschutz-Spiralen, Wuchshüllen o.ä.) zu versehen. Gemäß § Verwen-
dung von gebietseigenen Gehölzen aus dem Herkunftsgebiet 4 „Westdeutsches Bergland und Ober-
rheingraben“ entsprechend des „Leitfadens zur Verwendung gebietseigener Gehölze“. 

Folgende Pflanzqualitäten sind mindestens erforderlich: 

- Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 2 mal verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm 
- Bäume II. Ordnung: Heister, 2 mal verpflanzt, 150-175 cm hoch 
- Obstbäume: Hochstamm auf Sämlingsunterlage, Stammumfang ab 7 cm, Stammhöhe 160-180 cm 

Bei den Pflanzungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz zu beachten.  

Die Pflegearbeiten der Baumpflanzungen erfolgen gemäß DIN 18916 und 18919 und umfassen im Rah-
men der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zwei Pflegegänge pro Pflegejahr. Diese beinhalten 
das Freihalten der Baumscheiben von Bewuchs, das Wässern der Pflanzungen, den Ersatz bei Ausfall, 
die Kontrolle und das Nachbessern der Pfähle und Bindungen, ggf. das Lockern zu enger Bindungen 
und die Kontrolle auf Schädlingsbefall. 

6.2.3 Geltungsbereich B – Anlage von Extensivgrünland 

Teilflächen des Geltungsbereich B werden als extensiv genutztes Magergrünland mit gezieltem Einbau 
von Lebensraumstrukturen für Zauneidechse und Schlingnatter entwickelt.  

Zur Vorbereitung der Zielfläche ist auf acht Teilflächen von jeweils 25 m x 5 m der nährstoffreiche Ober-
boden von Süd nach Nord abzutragen und am nördlichen Ende zu jeweils einem Wall aufzuschieben. 
Die Vorbereitung der Empfängerfläche erfolgt nach der Getreideernte im Juli/August. Die Ansaat erfolgt 
gemäß den „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschafsbau e.V., 2014) durch Mahdgutübertrag unter Verwendung autoch-
thonen Saatgutes, das zuvor auf der der pauschal geschützten Magerwiese (Rotschwingel-Straußgras-
wiese) gewonnen wurde. Das Mahdgut wird im Verhältnis 1:1 von der Spenderfläche auf die Empfän-
gerfläche übertragen und auf den abgeschobenen Flächen gleichmäßig ausgebracht. 

Die übrigen Flächen sind mit einer speziell auf die Lebensraumansprüche der Reptilienarten abge-
stimmten Regiosaatgutmischung für eine Magerwiese (Ursprungsgebiet 9 - Oberrheingraben mit Saar-
pfälzer Bergland; Produktionsraum 6 Südwestdeutsches Berg- und Hügelland mit Oberrheingraben) 
fachgerecht anzusäen. Die erforderlichen Arten und Anteile der Saatgutmischung ist der nachstehenden 
Tabelle zu entnehmen: 

 Gräser- bzw. Kräuterarten Anteil in % 

Gräser: 70,00 

Agrostis capillaris 5,00 

Anthoxanthum odoratum 5,00 

Arrhenatherum elatior 2,00 

Brachypodium pinnatum  2,00 

Briza media 3,00 
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 Gräser- bzw. Kräuterarten Anteil in % 

Bromus erectus 5,00 

Koeleria pyramidata 5,00 

Festuca nigrescens 10,00 

Festuca rubra rubra 15,00 

Lolium perenne 5,00 

Poa compressa 5,00 

Poa pratensis 5,00 

Trisetum flavescens 3,00 

Kräuter: 30,00 

Achillea millefolium 2,50 

Agrimonia eupatoria 0,50 

Centaurea jacea 1,00 

Centaurea scabiosa 2,00 

Daucus carota 2,00 

Euphorbia cyparissias 0,50 

Galium album 2,00 

Knautia arvensis 1,00 

Leucanthemum ircutianum 3,00 

Lotus corniculatus 3,00 

Malva moschata 0,20 

Medicago lupulina 3,00 

Origanum vulgare 0,50 

Pastinaca sativa 0,50 

Pimpinella saxifraga 0,50 

Plantago lanceolata 1,50 

Plantago media 0,30 

Salvia pratensis 2,00 

Sanguisorba minor 2,00 

Trifolium campestre 2,00 

Summe: 100,00 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb ihrer Vorkom-
mensgebiete ab dem 02. März 2020 gemäß § 40 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 BNatSchG genehmigungspflichtig 
ist.  

Da durch die Anlage des Grünlandes eine deutliche Aufwertung von Bodenfunktionen bisher intensiv 
genutzter Ackerflächen erfolgt, können unter Zugrundelegung eines multifunktionalen Kompensations-
ansatzes die Beeinträchtigungen durch Versiegelungen in der Größenordnung von 8.370 m² sowie die 
Beeinträchtigungen durch die Beanspruchung von Ruderalbeständen und der pauschal geschützten 
Magerwiese in der Größenordnung von 3.812 m² als ausgeglichen angesehen werden. 

Ebenso dient die Maßnahme dem Ausgleich für die Beanspruchung des § 15 LNatSchG pauschal ge-
schützten Biotops. Durch Mahdgutübertrag von auf der Eingriffsfläche gewonnenem Mahdgut kann der 
gleichwertige Ausgleich gesichert werden.  

6.3 CEF-Maßnahmen 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der lokalen Schlingnatter- und Zauneidechsen-Population wer-
den Maßnahmen im Sinne einer Umsiedelung zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-
onalität (CEF-Maßnahmen) durchgeführt. Die Umsiedlungsfläche umfasst eine insgesamt 18.670 m² 
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große Fläche im direkten Anschluss östlich des Geltungsbereiches. Dafür stehen gemeindeeigene Teil-
flächen auf Flur 35, Flurstücke 5/4, 37/1, 37/2 und 38/10 zur Verfügung. Diese Flächen werden im Be-
bauungsplan als Geltungsbereich B zeichnerisch festgesetzt. 

Die Umsiedelungsfläche ist nach den Vorgaben des „Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags Zaunei-
dechse und Schlingnatter“ als Lebensraum für Schlingnatter und Zauneidechse herzustellen, aufzuwer-
ten und dauerhaft zu sichern. Zusammenfassend sind folgende Maßnahmenkomplexe erforderlich: 

- Umzäunung mit Reptilienschutzzaun 

- Entbuschung bzw. Gehölzrücknahme zur besseren Besonnung und zum Schutz vor Wildschwei-
nen 

- Anlage von Erdrampen zur natürlichen Besiedelung und Schaffung einer ausreichenden Nah-
rungsgrundlage für die Schlingnatter 

- Abschieben der obersten Erdschicht auf Ackerfläche zur Anlage von Erdwällen und Ausbringen 
der Heumulchansaat (siehe Kapitel 6.2.3) 

- Einsaat der abgeschobenen Bereiche mit Heumulchansaat von §15 LNatSchG Wiese, Einsaat 
mit eidechsenfreundlicher Saatmischung auf restlicher Ackerfläche (siehe Kapitel 6.2.3) 

- Anlage von Sonnen-, Versteck-, Vernetzungs-, Eiablage- und Nahrungsplätzen (Erdwälle, Stein-, 
Sand-, Holz- und Reisighaufen) 

- dauerhafte Pflege und Monitoring. 

Die für die artenschutzrechtlichen Maßnahmen erforderlichen vertraglichen Regelungen werden vor 
dem Satzungsbeschluss zwischen der Stadt Bad Kreuznach und der Unteren Naturschutzbehörde ab-
geschlossen.
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6.4 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung 

Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Beeinträchtigung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  Ausgleichser-
folg Zeitpunkt 

Ersatzbedarf 

Umfang Art Umfang Art 

Tiere             

Verlust von Lebensräumen 1,5 ha 
 
 

1,1 ha 

Verlust von Lebensraumstrukturen der Zaun-ei-
dechse  
 
Verlust von Lebensraumstrukturen der Schling-
natter 

1,87 ha CEF- Maßnahmenfläche (Geltungsbereich B): Anlage 
von extensiv genutztem Grünland durch Ansaat mit au-
tochthonem Saatgut und gezieltem Einbau von Lebens-
raumstrukturen für Reptilien, Umsiedelung der Reptilien 
in diese Flächen 

ausgeglichen 
sofort 

– 

  

nicht quantifizier-
bar 

Verlust von Lebensraum für ubiquitäre Vogel-ar-
ten 

1,87 ha Multifunktionaler Anteil der Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches B 

ausgeglichen 
sofort 

– 

  

nicht quantifizier-
bar 

Verlust von Lebensraum für die Tagfalterarten 
Mehrbrütiger Würfel-Dickkopffalter und Brom-
beer-Perlmutterfalter 

1,87 ha Multifunktionaler Anteil der Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches B 

ausgeglichen 
sofort 

– 

  
    2.875 m² Randeingrünung und somit Schaffung von neuen Le-

bensräumen für die Avifauna und Insekten 
ausgeglichen 

~20 Jahre 
– 

  

    40 St. Baumpflanzungen innerhalb des SO1 und somit Schaf-
fung von neuen Lebensräumen für die Avifauna und In-
sekten 

ausgeglichen 
~20 Jahre 

– 

Verlust von Reproduktions-
stätten 

20 m² Verlust von Laichgewässern (2 Betonbecken je 
10 m²) des Teichmolchs 

150 m² Anlage eines naturnahen Gewässer- und Retentions-
Biotops im Nordosten des Sondergebietes SO1 

ausgeglichen 
sofort 

– 

Pflanzen             

Verlust von bedingt wertvol-
len Biotopstrukturen (Aus-
gleich 1:1) 

656 m² Verlust von Ruderalbeständen (siehe Kapitel 
4.2.2) 

656 m² Multifunktionaler Anteil der Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches B: gleichwertiger Ausgleich durch 
Verwendung autochthonem Mahdgutes 

ausgeglichen 
< 10 Jahre 

– 

Verlust von sehr wertvollen 
Biotopstrukturen  
(Ausgleich 1:3) 

1.052 m² Verlust von gemäß § 15 LNatSchG pauschal ge-
schützten Magerwiesen (siehe Kapitel 4.2.2) 

3.156 m² Multifunktionaler Anteil der Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches B: gleichwertiger Ausgleich durch 
Mahdgutübertrag von auf der Eingriffsfläche gewonne-
nem Mahdgut 

ausgeglichen 
< 10 Jahre 

– 

  29 St. Verlust von Einzelgehölzen 
16 Stück kleinere, standortgerechte Laubbäume 
und 13 Stück Obstgehölze 

40 St. Baumpflanzungen innerhalb des SO1 und somit Aus-
gleich der im SO1 beanspruchten Einzelbäume 

ausgeglichen 
~20 Jahre 

– 

      
2.875 m² Randeingrünung und somit Schaffung von neuen Ge-

hölzstrukturen 
ausgeglichen 

~20 Jahre 
– 
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Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Beeinträchtigung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  Ausgleichser-
folg Zeitpunkt 

Ersatzbedarf 

Umfang Art Umfang Art 

Boden – Wasser –  
Klima/Luft         

  
  

Verlust der natürlichen Bo-
denfunktionen durch Neu-
versiegelung, Verlust der 
Versickerungs- und Wasser-
rückhaltefähigkeit sowie 
Verlust eines Kaltluftentste-
hungsgebietes, Reduzierung 
des Luftaustausches 

8.370 m² Beanspruchung von Böden durch Neuversiege-
lung (siehe Kapitel 4.3) 

1.600 m² Baumpflanzungen (40 St.) innerhalb des SO1 
Diese werden mit einem nach ca. 15 Jahren zu erwartenden Kronen-
durchmesser von ca. 7 m und daraus resultierend mit einer durch die 
Baumkrone überstandenen Fläche in einer Größenordnung von ca. 40 m² 
in die Bilanz gestellt. 

ausgeglichen 
~20 Jahre 

6.770 m² 

  

  

  8.370 m² Multifunktionaler Anteil der Maßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches B durch Aufwertung intensiv ge-
nutzter Ackerflächen 

ausgeglichen 
< 20 Jahre 

– 

  
  

  2.875 m² Randeingrünung ausgeglichen 
~20 Jahre 

– 

Landschaft   Verlust von grünordnerisch wirksamen Vegetati-
onsstrukturen:  
16 Stück kleinere, standortgerechte Laubbäume 
sowie  
13 Obstgehölze  

2.875 m² Randeingrünung ausgeglichen 
~20 Jahre 

– 

 
    40 St. Baumpflanzungen (40 St.) innerhalb des SO1 ausgeglichen 

~20 Jahre 
6.770 m² 
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7 Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten 

In Kapitel 1 der Begründung wird auf die Erforderlichkeit der Planung eingegangen. Die Festsetzung 
der Sondergebiete „Bildungseinrichtungen / Schule / Kita" stellen keine Neuausweisung „auf der grünen 
Wiese“, sondern die planungsrechtliche Sicherung einer Folgenutzung dieses ehemals militärisch ge-
nutzten Gebietes und somit eine sinnvolle Nachverdichtung einer Konversionsfläche dar, wie es den 
aktuellen bundes-, landes- und regionalpolitischen Vorgaben entspricht.  

Das im Süden festgesetzte SO2, die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Parkplatz“ 
sowie die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden entsprechend der Realnutzung festge-
setzt, so dass anderweitige Planungsmöglichkeiten für diese Teilflächen nicht in Betracht zu ziehen 
waren. 

Andere Nutzungsarten innerhalb des SO1, wie z.B. eine gewerbliche Nutzung kamen für die Entwicklung 
der Fläche auf Grund der Zielsetzung der Sicherung eines Sondergebietes, in dem künftig auch eine 
Freie Waldorfschule mit angeschlossener Kindertagesstätte sowie sonstige Nutzungen im Bereich (Um-
welt-) Bildung / Kultur / Freizeit / Sport zulässig sein sollen, nicht in Betracht. 

8 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle o-
der Katastrophen zu erwarten sind 

Als Störfallbetrieb ist im Umfeld von Bad Kreuznach gemäß Überwachungsplan Rheinland-Pfalz die 
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA als Hersteller von sonstigen Kunststoffwaren gelistet (MUEEF 
2019c). Dieser Betrieb befindet sich ca. 4,5 km vom Geltungsbereich entfernt, so dass Auswirkungen 
von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-III-Richtlinie auf das Plangebiet auszuschließen sind. 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Erdbeben-, Hangrutschungs- und hochwassergefähr-
deten Gebieten. Aus der Ausweisung einer Sonderbaufläche für „Bildungseinrichtungen / Schule / Kin-
dertagesstätte / Freizeit / Sport“ lässt sich keine besondere Anfälligkeit für Unfälle und Katastrophen 
ableiten, deren Auswirkungen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit erhebliche nachteilige Folgen für die 
Umwelt haben könnten. 

9 Zusätzliche Angaben 

9.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren 

Technische Verfahren wurden – mit Ausnahme von Flächenbilanzierungen in den gängigen CAD- und 
GIS-Anwendungen – bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die Bestandsbeschrei-
bung der Schutzgüter Tiere und Pflanzen basiert auf einem eigenständigen Fachgutachten sowie auf 
den im Rahmen der Ortsbegehungen und der Auswertung planungsrelevanter Vorgaben sowie beauf-
tragter Gutachten gewonnenen Erkenntnissen.  

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, sonstige 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bei der Zusammenstellung des abwägungsrelevanten Ma-
terials wurden nicht festgestellt. Die verfügbaren Unterlagen reichten aus, um die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter im Hinblick auf eine sachgerechte Abwägung ermitteln, beschreiben und bewerten zu kön-
nen. 
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9.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 
(Monitoring) 

Das Monitoring nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erfasst gemäß Ziffer 3b) schwerpunkt-
mäßig die nicht vorhergesehenen „erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Bauleitplanung auf 
die Umwelt“. § 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen 
überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und/oder Intensität 
nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.  

Die Betroffenheit der streng geschützten Arten Zauneidechse und Schlingnatter erfordert ein Monitoring, 
um die Effizienz der durchgeführten Maßnahmen zu gewährleisten und ggf. negativen Entwicklungen 
gegensteuern zu können. Das Monitoring ist begleitend im Jahr der Umsiedlung und anschließend über 
einen Zeitraum von zunächst drei Jahren durchzuführen. Sollte nach Ablauf dieser Zeit ersichtlich wer-
den, dass noch keine gesicherten Erkenntnisse über den Populationserhalt vorliegen, ist der Zeitraum 
entsprechend zu verlängern. Das Monitoring kann beendet werden, wenn der Nachweis erbracht ist, 
dass die Eignung der Fläche als hinreichend hochwertiger Zauneidechsen- und Schlingnatter-Lebens-
raum gegeben und die Sicherung der lokalen Reptilienpopulation unter Wahrung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität gelungen ist. 

Gegenstand der Überwachung ist seit der letzten BauGB-Änderung auch die Durchführung von Fest-
setzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 (Ausgleichsmaßnahmen) und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 
3 Satz 4 (vertragliche Regelungen und sonstige Maßnahmen auf gemeindeeigenen Grundstücken). 

Darüber hinaus ist davon ausgehen, dass die Stadt von unerwarteten Auswirkungen durch die Fachbe-
hörden im Rahmen von deren bestehenden Überwachungssystemen und der Informationsverpflichtung 
nach § 4 Abs. 3 BauGB Mitteilung erhält. 

9.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Um-
weltprüfung 

Die Stadt Bad Kreuznach beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes, um das Gelände zwi-
schen der Freizeitanlage und dem Multifunktions- und Baseballfeld auf dem Kuhberg städtebaulich zu 
ordnen. Das Gebiet weist eine Fläche von ca. 3,6 Hektar auf. Der Bebauungsplan setzt Sondergebiete 
„Bildungseinrichtungen / Schule / Kita" (SO – Sonstige Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO), die für 
die unterschiedlichen Funktionen in zwei räumliche Teilgebiete (SO1 und SO2) unterteilt sind, sowie die 
zur Erschließung erforderlichen Verkehrsflächen (Straßenverkehrsflächen und Parkplatzflächen) fest. 

Zur Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes des Plangebietes wurden die für 
die Planung eigens erstellten Fachgutachten sowie Grundlagendaten ausgewertet. Zur artenschutz-
rechtlichen Beurteilung wurden Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien und Insekten durch das Büro 
viriditas methodisch erfasst und eine Biotoptypenkartierung erstellt. Hinsichtlich des Schutzgutes Boden 
wurde ein Baugrundgutachten mit orientierender Bodenuntersuchung erstellt. Es wurden ein Verkehrs-
gutachten und Schallgutachten angefertigt und ausgewertet. Darüber hinaus wurden die öffentlich zu-
gänglichen Umweltdaten der jeweiligen Fachämter ausgewertet. 

Durch die jahrzehntelang andauernde Nutzung als militärischer Standort sind die Böden innerhalb des 
Geltungsbereiches stark anthropogen überprägt. Der überwiegende Anteil der Böden ist durch Versie-
gelungen und Verdichtungen gekennzeichnet. Innerhalb des Plangebietes besteht ein Altlastverdacht. 
Die Untersuchungsergebnisse der in Auftrag gegebenen orientierenden Bodenuntersuchung ergaben 
jedoch im Hinblick auf die geplante Nutzung keine Hinweise auf das Vorliegen schädlicher Bodenver-
änderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit. Infolge ergänzender 
Untersuchungen wurden aber Sanierungs-Vorgaben für zwei kleine Teilbereiche im Umfeld der Boden-
platte des ehemaligen Generatorenstandortes des früheren US-Übungsgeländes und des nahe gelege-
nen Abscheiders (Bodenaustausch etc.) festgelegt (s. Hinweis Nr. 13 in Abschnitt IV des Satzungstextes 
sowie Kap. 4.3 der Begründung), um jegliche potenzielle Gefährdungen, bspw. für spielende Kinder 
etc., sicher auszuschließen. 
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Die Umsetzung des Bebauungsplans ist unter Zugrundelegung der Vorbelastung mit einer Neuversie-
gelung von ca. 8.370 m² verbunden, dabei kommt es zu einem Verlust der Lebensraumfunktion für 
Pflanzen und Tiere sowie der Funktion des Bodens im Wasserhaushalt. Der Verlust von Böden ist im 
naturwissenschaftlichen Sinne nicht ausgleichbar und somit als erheblich einzustufen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützte 
Zauneidechse und Schlingnatter erfasst. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist 
daher ein umfassendes Maßnahmenkonzept erforderlich. Dieses sieht die vorgezogene Schaffung von 
Ersatzlebensräumen als CEF-Maßnahme und die Umsiedelung der Zauneidechse und Schlingnatter in 
diese Ersatzlebensräume vor. Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich im unmittelbaren Umfeld 
des Geltungsbereiches. In der Summe werden Flächen in der Größenordnung von ca. 1,8 ha als Rep-
tilienlebensraum aufgewertet und dauerhaft gesichert. 

In untergeordnetem Maße sind kleinflächige, teils künstliche Lebensräume für Amphibien vorhanden. 
Der Geltungsbereich bildet aufgrund seiner Wärmegunst, des ausgeprägten Mikroreliefs und der Viel-
zahl an vorkommenden Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum für Insekten und Vögel. Fleder-
mäuse nutzen das Gebiet als Jagdhabitat. Für diese Artengruppen verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen, sie profitieren vielmehr in hohem Maße von den CEF-Maßnahmen. 

Besonders und streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG sind 
im Plangebiet nicht vorhanden, jedoch wurde ein pauschal geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatschG 
i. V. m. § 15 LNatSchG erfasst. Dabei handelt es sich um eine Magerwiese, die sich südlich des Bogen-
schießgeländes befindet. Gemäß § 30 BNatSchG kann auf Antrag eine Ausnahme von den Verbots-
handlungen zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Das Maß-
nahmenkonzept sieht den Ausgleich in gleichartiger Wiese auf den herzustellenden CEF-Maßnahmen-
flächen, teilweise durch Mahdgut-Übertrag, dessen Material auf der Eingriffsfläche gewonnen wird, vor. 
Das grundsätzliche Benehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde hergestellt, der entspre-
chende Ausnahmeantrag wird rechtzeitig gestellt, so dass zum Satzungsbeschluss die erforderliche 
naturschutzrechtliche Genehmigung vorliegt. 

Für die Schutzgüter Menschen, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter 
verbleiben unter Zugrundelegung zahlreicher Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen keine er-
heblichen Beeinträchtigungen. Insbesondere durch Begründungsmaßnahmen innerhalb des Geltungs-
bereiches, wie beispielsweise 

- die Festsetzung von Dachbegrünungen im Falle der Realisierung von flachen oder flach geneigten 
Dächern, 

- die Anlage eines naturnahen Teichs, 

- die Überstellung von Parkplätzen im nördlichen Sondergebiet mit hochstämmigen Laubbäumen, 

- die Auflage, innerhalb dieses Teilgebietes weitere 40 Laubbäume zu pflanzen, sowie  

- die festgesetzte Randeingrünung des SO1, 

werden zusätzliche Grünstrukturen im Plangebiet entstehen, die geeignet sind, die zu erwartenden Be-
einträchtigungen auf verschiedene Schutzgüter zu verringern und auszugleichen.  

Hinsichtlich des Kompensationsbedarfs ist der Lebensraumverlust für die Reptilien in der Größenord-
nung von ca. 1,4 ha maßgeblich. Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter 
Boden (0,8 ha Neuversiegelung) und Pflanzen (Verlust von ca. 1.710 m² sehr wertvollen bis bedingt 
wertvollen Biotopen) können im Sinne eines multifunktionalen Kompensationsansatzes durch die An-
lage der ca. 1,8 ha großen CEF-Maßnahmenfläche als ausgeglichen angesehen werden, so dass die 
naturschutzfachliche Eingriffsregelung hinreichend berücksichtigt wurde.  
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9.4 Referenzliste der Quellen 

Die schutzgutbezogenen Bestandserfassungen erfolgen unter Zugrundelegung vorhandener Daten- 
und Unterlagenmaterialien sowie den Fachinformationen der übergeordneten Behörden. Dabei wur-
den im Wesentlichen folgende Grundlagendaten ausgewertet: 
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LGB LANDESAMT FÜR GEOLOGIE UND BERGBAU RHEINLAND-PFALZ (2019): Kartenviewer, Internetseite 
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=19, zuletzt aufgerufen am 20.02.2019. Mainz. 
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20.02.2019. Mainz. 
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geoexplorer Wasser. Internetseite: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, zuletzt auf-
gerufen am 20.02.2019. Mainz. 

MUEEF MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ (2019C): 
Überwachungsplan Rheinland-Pfalz zur Umsetzung eines Überwachungsprogramms für Betriebs-
bereiche nach der Störfall-Verordnung in Rheinland-Pfalz durch die Struktur- und Genehmigungs-
direktionen Nord und Süd. Internetseite: https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Themen/Umwelt-
schutz/Industrieanlagen/UEberwachungsplan_Stoerfallanlagen_Stand_2018_V_MUEEF.pdf, zu-
letzt aufgerufen am 20.02.2019. Mainz. 

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ, LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWER-
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Oppenheim. 
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delinformationssystem Rheinland-Pfalz. Internetseite: http://www.kwis-rlp.de/de/start/, zuletzt auf-
gerufen am 20.02.2019. Mainz. 

PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE (2016): Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-
Nahe 2014. Druckexemplar Gesamtfortschreibung ROP 2014 (genehmigt am 21. Oktober 2015) 
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Folgende Fach-Gutachten und -Stellungnahmen wurden für die Bauleitplanung erstellt und ausge-
wertet: 
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